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Antwort auf eine Große Anfrage  
- Drucksache 16/1530 - 

Wortlaut der Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 12.08.2009 

Teilhabe für Menschen mit Behinderung ermöglichen - Barrieren abbauen - UN-Konvention 
umsetzen 

Die letzte Übersicht zur Situation von Menschen mit Behinderung in Niedersachsen stellt die Be-
antwortung einer Großen Anfrage der CDU-Fraktion durch die Landesregierung der 14. Legislatur-
periode im November 2000 dar (Drs. 14/1974). Die jüngste Übersicht ist also etwa zehn Jahre alt. 
Inzwischen hat sich insbesondere der gesetzliche Rahmen eklatant verändert. 

Auf Bundesebene wurde nach Richtlinienvorgaben des EU-Rates das Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG) verabschiedet, das zum 1. Mai 2002 in Kraft trat und im Dezember 2007 erstmalig 
novelliert wurde. Als letztes der 16 Bundesländer hat Niedersachsen im November 2007 ein Behin-
dertengleichstellungsgesetz (NBGG) verabschiedet, welches wiederum zum 1. Januar 2008 in Kraft 
trat. 

2001 wurde das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) mit dem Rehabilitationsangleichungsgesetz 
(RehaAnglG) in das SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - zusammenge-
führt. Die Novellierung des SGB XI 2004 unterstrich die Bedeutung der Prävention nicht zuletzt 
durch die Einführung betrieblicher Integrationshilfen. 

Bereits im Dezember 2006 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen verabschiedet. Die Konvention nebst Zusatzprotokoll trat nach Unterzeichnung durch die 
ersten 20 Staaten am 3. Mai 2008 in Kraft. Etwa zwei Jahre danach, am 26 März 2009, trat die 
UN-Konvention auch in Deutschland in Kraft. 

Insbesondere die UN-Konvention zeigt einerseits den politisch-gesellschaftlichen Fortschritt im An-
spruch der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf, zugleich weist sie auf große Lücken hin, 
die zwischen Anspruch und Realität bestehen. 

Dies bedeutet: Der Rahmen für eine tatsächlich inklusive Gesellschaft wurde erstellt und ist nun in 
die Praxis umzusetzen. Hierzu bedarf es einer grundlegenden Bestandsaufnahme.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Zahlen, Fakten und Entwicklungstendenzen 

1.1 Wie hat sich die Zahl der amtlich anerkannten schwerbehinderten Menschen in Niedersach-
sen seit dem Jahr 2000 entwickelt? Bitte untergliedern nach Geschlecht, Grad der Behinde-
rung/Beeinträchtigung und der Altersstruktur: bis 6 Jahre, 7 bis 18 Jahre, 19 bis 27 Jahre, 28 
bis 55 Jahre, 56 bis 60 Jahre, über 60 Jahre. Wie hoch ist jeweils der Anteil der Empfängerin-
nen und Empfänger von Eingliederungshilfeleistungen? 

1.2 Wie viele Menschen in Niedersachsen erhalten eine Erwerbsminderungsrente? Bitte nach 
Höhe der Rente, Alter, Geschlecht und Jahren ab 2000 auflisten. Wie viele Menschen mit Be-
zug einer Erwerbsminderungsrente sind in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) be-
schäftigt? 

1.3 Wie viele Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbeiten, 
leben oder betreut werden, erhalten in Niedersachsen Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsunfähigkeit? 
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1.4 Wie haben sich die Fallzahlen der Eingliederungshilfemaßnahmen in Niedersachsen seit 2000 
entwickelt? Bitte differenzieren nach ambulanten, teilstationären und stationären Plätzen. 
Letzteres noch einmal differenziert nach Außenwohngruppen, intensiv betreutes Wohnen und 
betreutes Wohnen. 

1.5 Wie haben sich die Ausgaben für Eingliederungshilfemaßnahmen seit 2000 in Niedersachsen 
entwickelt? Wie verhält sich dies zur Entwicklung im Bundesdurchschnitt? 

1.6 Wie haben sich seit 2000 die Kosten pro „Fall“ im Landesdurchschnitt entwickelt? Bitte diffe-
renzieren nach stationär, teilstationär und ambulant. Wie stehen diese Zahlen im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt? 

1.7 Wie hat sich seit 2000 das Verhältnis zwischen ambulanten und stationären Hilfsangeboten in 
Niedersachsen entwickelt? Bitte orientiert an den finanziellen Aufwendungen (insgesamt und 
je Angebotsempfängerin und Angebotsempfänger)? Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten 
in den jeweiligen Bereichen entwickelt? 

1.8 Wie haben sich die Entgeltsätze der in der niedersächsischen Rahmenvereinbarung enthalte-
nen Leistungstypen (Anlage 1) durchschnittlich seit 2000 entwickelt? Bitte getrennt nach am-
bulanten und stationären Formen ausweisen. 

1.9 Wie haben sich in Niedersachsen seit 2000 die Zahl der Einrichtungen, der Träger von Ein-
richtungen, die Anzahl der vorhandenen Plätze sowie die Zahl der besetzten Plätze entwi-
ckelt? Bitte differenzieren nach Art der Einrichtung sowie bei Heimen nach Träger und Größe: 
bis 15 Plätze, 16 bis 30 Plätze, 61 bis 80 Plätze, über 80 Plätze. 

1.10 Wie ist die gegenwärtige Altersstruktur der Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären 
Einrichtungen? Bitte aufteilen nach Größe: bis 30 Plätze, 31 bis 80 Plätze, über 80 Plätze und 
nach den Altersgruppen: bis unter 30 Jahre, 30 bis unter 40 Jahre, 40 bis unter 50 Jahre, 
50 bis unter 60 Jahre, 60 Jahre und älter. 

1.11 Wie viele Menschen mit Behinderung haben in Niedersachsen seit Januar 2008 einen Antrag 
auf ein persönliches Budget gestellt? Wie viele dieser Anträge wurden bewilligt, wie viele ab-
gelehnt, wie viele wurden aufgrund von Gerichtsbeschlüssen bzw. Vergleichen vor Gericht 
bewilligt? Bitte differenzieren nach Geschlecht, Behinderungsart und jährlichen Gesamtaus-
gaben für das persönliche Budget. 

 

2.  Zur Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung im sogenannten ersten Arbeits-
markt 

 Artikel 27 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen legt das 
gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit zugrunde. Das SGB IX regelt auf 
nationaler Ebene Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen in Betrieben. 
Mit seiner Novellierung 2004 wurde eine dauerhafte Absenkung der Mindestbeschäftigungs-
quote von ehemals 6 auf 5 % anerkannte/gleichgestellte Menschen mit Schwerbehinderung 
festgeschrieben. Laut Antwort auf die Große Anfrage von November 2000 (Drs. 14/1974) hat-
te sich die Erfüllung der Quote in Niedersachsen von 3,92 % im Jahr 1990 auf 4,41 % im Jahr 
1999 entwickelt. 

2.1 In welchem Umfang erfüllt Niedersachsen aktuell diese Beschäftigungsquote? Bitte die Ent-
wicklung für jedes Jahr ab 2000 aufführen. 

2.2 Wie hoch ist in Niedersachsen das Aufkommen der Ausgleichsabgabe von Betrieben? Bitte 
auflisten nach Betriebsform. 

2.3 Wofür wurden die Mittel der Ausgleichsabgabe in Niedersachsen seit 2000 verwandt? Bitte 
differenzieren nach Investitionen, individuellen Hilfen für Menschen mit Behinderung, Hilfen an 
Arbeitgeber.  
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2.4 Wie hat sich in Niedersachsen die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderung 
entwickelt? Bitte auflisten nach Jahren ab 2000, differenziert nach Alter und Geschlecht, in 
absoluten Zahlen und anteilig zu allen Arbeitslosen. 

2.5 Welche Maßnahmen wurden seit 2000 durch das Land Niedersachsen ergriffen, um der Ar-
beitslosigkeit von Menschen mit Behinderung entgegenzuwirken? Bitte auflisten nach Jahren, 
finanziellem Aufwand und Anzahl der geförderten Arbeitsplätze. 

2.6 Wie viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze nach dem Auslaufen der Förderung behalten? 
Bitte differenzieren nach Alter und Geschlecht. 

2.7 Wie viele Betriebe haben in Niedersachsen seit 2004 Beratungen bezüglich der Möglichkeiten 
eines betrieblichen Integrationsmanagement bzw. zu Integrationsvereinbarungen in Anspruch 
genommen? Bitte auflisten nach Betriebsgröße: bis 50 Beschäftigte, 51 bis 100 Beschäftigte, 
101 bis 500 Beschäftigte, 501 bis 1 000 Beschäftigte, 1 001 bis 2 000 Beschäftigte, über 
2 000 Beschäftigte. 

2.8 Wie hat sich seit 2000 die Zahl der amtlich anerkannten/gleichgestellten Menschen mit 
Schwerbehinderung entwickelt, die in Niedersachsen auf dem ersten Arbeitsmarkt (insge-
samt) sowie bei den Landesbehörden beschäftigt sind? Bitte nach Alter und Geschlecht diffe-
renzieren.  

2.9 Wie hat sich das monatliche Nettoeinkommen von Menschen mit Behinderung seit 2000 ab-
solut und relativ im Vergleich zum allgemeinen Nettoeinkommen entwickelt? Bitte differenzie-
ren nach erstem Arbeitsmarkt und WfbM sowie nach Alter und Geschlecht. 

 

3. Frühförderung und Schule 

 Die Wurzeln der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung wurden - und werden zumeist 
heute noch - früh gelegt: durch faktische Ausgrenzungen im Bildungsweg. Der Artikel 24 der 
UN-Konvention legt daher das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung durch „ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen“ fest. 

3.1 Wie hat sich der Anteil von Kindern mit Behinderung an der Gesamtzahl eines jeden Geburts-
jahres in Niedersachsen seit 2000 entwickelt? Wie verhält sich dieser Anteil zum Bundes-
durchschnitt? 

3.2 Wie viele Kinder mit Behinderung besuchen in Niedersachsen integrative Kindertageseinrich-
tungen, wie viele Regelschulen? Bitte Entwicklung seit 2000 aufzeichnen. 

3.3 Wie hoch ist der Anteil von Kindern mit Behinderung aus Migrantenfamilien, die eine integrati-
ve Kindertageseinrichtung respektive eine Regelschule besuchen? Bitte im Verhältnis zum 
Gesamtanteil von Kindern aus Migrantenfamilien in Niedersachsen die Entwicklung seit 2000 
und differenziert nach integrative Tageseinrichtung und Regelschule darstellen.  

3.4 Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Fälle vor, in denen der Zugang 
zu integrativen Kindertageseinrichtungen bzw. Regelschulen mit dem Verweis auf Sonderein-
richtungen verwehrt wurde? Welche Entwicklung ist diesbezüglich seit 2000 auszumachen? 

3.5 Welche Maßnahmen und Konzepte forciert die Landeregierung zur Einführung und Auswei-
tung inklusiver Beschulung? Welche Einschätzung hat die Landesregierung bezüglich der 
zeitlichen Umsetzung? 

3.6 Wie haben sich Zahl und Struktur der Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung in Niedersachsen seit 2000 absolut und relativ im Vergleich zu 
Regeleinrichtungen entwickelt? Bitte differenzieren nach vorschulischen Einrichtungen, För-
derschulen, Förderschulen mit gleichzeitiger Heim- bzw. Internatsunterbringung, Hort- und 
weitere Tagesbetreuung an Förderschulen. 

3.7 Wie viele Kinder bis sechs Jahren erhalten in Niedersachsen seit 2000 Leistungen der Früh-
förderung? Bitte differenzieren nach Jahren, nach der Form (Frühförderstelle, integrative Kita 
oder Sonderkita) sowie nach Dauer der Leistungserbringung und Anzahl der Fördereinheiten. 
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3.8 Wie hoch waren die Gesamtaufwendungen des Landes für die Frühförderung seit 2000? Bitte 
differenzieren nach Jahren sowie Landkreisen und kreisfreien Städten. 

3.9 Wie viele Frühförderstellen und in welcher Trägerschaft bestehen in Niedersachsen? Wie vie-
le Beschäftigte haben diese jeweils, und welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung be-
züglich deren Qualifikationsstruktur vor? Bitte die Entwicklung seit 2000 auflisten. 

 

4.  Zur Situation von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM), Fördergruppen und Tagesförderung 

 Menschen mit Behinderung haben nach Artikel 27 UN-Konvention das gleiche Recht auf Ar-
beit wie alle Menschen. Um dieses Recht umzusetzen, bedarf es individueller - sowohl auf die 
jeweiligen Formen von Behinderung als auch jeweils besondere Fähigkeiten abgestimmter - 
Unterstützungen (Artikel 26 UN-Konvention). 

4.1 Wie hat sich seit 2000 die Zahl der Menschen mit Behinderung entwickelt, die Hilfe in WfbM, 
in Fördergruppen unter dem Dach einer WfbM, in Wohnheimen und anderen Betreuungsein-
richtungen erhalten? Bitte differenzieren nach Geschlecht und Altergruppen. 

4.2 Wie hat sich in diesem Zeitraum die Anzahl der besetzten Plätze im Verhältnis zum Personal- 
und Betreuungsschlüssel in den jeweiligen Einrichtungstypen (siehe letzte Frage) entwickelt? 

4.3 Wie hat sich seit 2000 die Anzahl der Beschäftigten in den Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung entwickelt? Bitte differenzieren nach ambulanten und stationären Einrichtungen, 
nach Geschlecht und Qualifikation. 

4.4 Wie hoch sind die jährlichen durchschnittlichen Steigerungen der Ausgaben in der Eingliede-
rungshilfe pro Hilfeempfängerin und Hilfeempfänger in Geldbeträgen und Sachbezügen und 
relativ in Prozent seit 2000? Bitte differenzieren nach Leistungstypen WfbM, Fördergruppen, 
Wohnheime und ambulante Betreuungsformen. 

4.5 Welche Initiativen zur Verbesserung des Aus- und Fortbildungsangebotes in WfbM hat die 
Landesregierung mit welchen Ergebnissen ergriffen? 

4.6 In welchem Umfang werden den Schulabgängerinnen und -abgängern der Förderschulen für 
Menschen mit geistiger Behinderung im Eingangsverfahren der WfbM Bildungsangebote er-
öffnet? Um welche konkreten Angebote handelt es sich hierbei? 

4.7 Wie viele Menschen mit Behinderung wurden seit 2000 neu in niedersächsische WfbM aufge-
nommen? Wie viele davon wurden nach Beendigung der Eingangsphase jeweils in den Werk-
stattbereich bzw. in die Fördergruppen aufgenommen? Bitte Auflistung nach Jahren. 

4.8 Wie viele Menschen mit Behinderung wurden in Niedersachsen seit 2000 dauerhaft auf den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt? 

4.9 Welche Kenntnisse hat die Landesregierung in Bezug zu Problemen/Erschwernissen, die den 
Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt hemmen oder aber auch die Rückkehr in die WfbM 
behindern? Welche Maßnahmen hat die Landesregierung im Gegenzug und mit welchen Er-
gebnissen ergriffen? 

4.10 Wie haben sich die Arbeitsentgelte sowohl im obersten als auch im untersten Level in nieder-
sächsischen WfbM seit 2000 entwickelt? Bitte differenzieren nach Jahr, Alter und Geschlecht. 
Wie verhalten sich diese Zahlen zum Bundesdurchschnitt? 

4.11 Welche Barbeträge stehen den Werkstattbeschäftigten, die in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe leben, nach Abzug ihrer Kostenbeiträge zur Verfügung? Bitte Niedersachen im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt darstellen. 

4.12 Welche Ausgaben haben Hilfeempfängerinnen und -empfänger von diesen Barbeträgen zu 
bestreiten? 
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4.13 In welcher Höhe gestalten sich die zu erwartenden Zahlen der Nachfrage von WfbM-Plätzen 
aus den Förderschulen in Niedersachsen? Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur 
Bewältigung dieser Nachfrage eingeleitet? 

4.14 Welche alternativen Angebote zur Berufsausbildung respektive Arbeitsmöglichkeiten stehen 
Schulabgängerinnen und -abgängern von Förderschulen in Niedersachsen zur Verfügung? 
Inwieweit ergeben sich hierbei Probleme wie wohnortferne, mangelnde ÖPNV-Anbindung? 
Welche Unterstützungsangebote gibt es für die benannten Problemfelder? 

4.15 Unter welchen Bedingungen erfolgten in niedersächsischen WfbM die Förderung und Betreu-
ung der Menschen mit Behinderung (Personal- und Betreuungsschlüssel, Qualifikation und 
Weiterbildung)? Bitte Darstellung in einzelnen Jahren seit 2000. 

4.16 Wie viele in Fördergruppen betreute Menschen konnten seit 2000 in den WfbM-Bereich 
wechseln? Bitte nach Jahren, Alter und Geschlecht auflisten. 

4.17 Wie viele in WfbM betreute Menschen wurden seit 2000 in Fördergruppen „zurückgestuft“? 
Bitte nach Jahren, Alter und Geschlecht auflisten. 

4.18 Wie entwickelte sich in Niedersachsen seit 2000 die Zahl von Fördergruppen in WfbM und de-
ren Betreuten? 

4.19 Wie viele Tageszentren respektive Tagesgruppen wurden in Niedersachsen seit 2000 im 
Konzept des Zwei-Milieu-Prinzips an Wohnheimen für geistig und schwerst mehrfach behin-
derte Erwachsene mit wie vielen Betreuten eingerichtet? Welche finanziellen Mittel wurden 
dafür bereitgestellt? Bitte sowohl insgesamt als auch je Einrichtung und pro Platz angeben. 

4.20 Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung im Problembereich der psychi-
schen Betreuung von Menschen mit Behinderung? 

4.21 Wie bewertet die Landesregierung die umfangreiche Kritik, die die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) bezüglich der mangelnden Ver-
sorgung psychischer Erkrankungen von Menschen mit geistiger Behinderung formuliert? Wel-
che Konsequenzen zieht die Landeregierung daraus? 

4.22 Welche geschlechtsspezifischen Hilfsansätze wurden in Niedersachsen im Bereich der Ta-
gesförderung konzipiert und umgesetzt? 

 

5.  Selbstbestimmtes Leben und Wohnen 

 Artikel 19 der UN-Konvention legt fest, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf un-
abhängige Lebensführung haben und dabei insbesondere über ihren Aufenthaltsort frei 
bestimmen können müssen und nicht verpflichtet werden dürfen, in besonderen Wohnformen 
zu leben. 

5.1 Wie viele Menschen mit Behinderung, die eine 24-Stunden-Assistenz benötigen, leben in Nie-
dersachsen in eigener Wohnung? Bitte Entwicklung seit 2000 auflisten. 

5.2 Wie hat sich in Niedersachsen der Anteil des ambulant betreuten Wohnens und weiterer am-
bulanter Wohnformen im Vergleich zu stationären Wohnplätzen seit 2000 entwickelt? Bitte 
auch unter Angabe der Alters- und Geschlechtsstruktur beantworten. 

5.3 Wie bewertet die Landesregierung diese Entwicklung der Wohnformen von Menschen mit Be-
hinderung in Niedersachsen? 

5.4 Welche Maßnahmen wurden in Niedersachsen seit 2000 ergriffen, um dem Mangel an ambu-
lant betreuten Wohnformen entgegenzuwirken? Welche Finanzmittel wurden dafür zur Verfü-
gung gestellt? 

5.5 Welche Wohnformen wurden zu dem im Jahr 2000 bestehenden Angebot für Menschen mit 
Behinderung in Niedersachsen neu eingeführt? 
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5.6 Wie haben sich die förderrechtlichen Grundlagen seit dem Jahr 2000 zur Förderung von am-
bulanten und stationären Wohnformen entwickelt? Welche Veränderungen sind zu konstatie-
ren, und inwiefern wird hierbei ein Vorrang in der Förderung ambulanter Wohnformen berück-
sichtigt? 

5.7 Wie viele Menschen mit Behinderung, die in einer WfbM beschäftigt sind, wohnen bei ihren 
Eltern bzw. Angehörigen? Bitte unter Angabe von Alters- und Geschlechtsstruktur und in Jah-
resschritten seit 2000 auflisten. 

5.8 Welche Konsequenzen ergeben sich aus Sicht der Landesregierung aufgrund der bisherigen 
Entwicklung im Bezug zur Bedarfsplanung von betreuten Wohnformen bis 2015? 

 

6.  Mobilität und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung 

6.1 Welche Maßnahmen wurden in Niedersachsen seit dem Jahr 2000 durchgeführt, um die Mo-
bilität von Menschen mit Behinderung zu erhöhen? Bitte auflisten nach Programm, Kosten 
und Umsetzungserfolg. 

6.2 In welchen Bereichen sieht die Landesregierung die größten Mobilitätsprobleme für Menschen 
mit Behinderung? Bitte differenzieren nach Art der Mobilitätsbeschränkung und nach Regio-
nen (bzw. Landkreisen und kreisfreien Städten). 

6.3 In welchen Gesellschafts- und Lebensbereichen sieht die Landesregierung aktuell den größ-
ten Handlungsbedarf, um Barrieren zur verbesserten Gesellschaftsteilhabe von Menschen mit 
Behinderung in Niedersachsen abzubauen? Bitte differenzieren nach Barrieren sowie nach 
Regionen (bzw. Landkreisen und kreisfreien Städten). 

6.4 Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung aktuell im Abbau der vielfältigen 
Formen an Barrieren? Bitte auflisten nach Barrierenart, Programm und geplanten Kosten. 

6.5 Plant die Landesregierung eine umfassende Evaluation der vorhandenen Barrieren auf öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen, im Bereich des ÖPNV, in öffentlichen Gebäuden, in An-
geboten des Internets, in Angeboten des öffentlichen Fernsehen und Rundfunks usw.? Falls 
ja, bitte Umfang und Methoden auflisten. Falls nein, mit welchem anderen Instrument will die 
Landesregierung einen problemorientierten Abbau von Barrieren forcieren? 

6.6 In welchen konkreten Formen/Konstellationen arbeitet die Landesregierung beim Abbau von 
Barrieren in Zusammenarbeit mit den diversen niedersächsischen Behindertenverbänden? 
Bitte auflisten nach Verbänden und differenzieren zwischen bestehenden und geplanten For-
men der Zusammenarbeit.  

 

7. Ältere Menschen mit Behinderung 

7.1 Welche Maßnahmen zur besonderen Förderung älterer Menschen mit Behinderung in Nieder-
sachsen wurden seit dem Jahr 2000 ergriffen? Welche diesbezüglichen Maßnahmen sind sei-
tens der Landesregierung in Planung? 

7.2 Wie viele Menschen mit Behinderung ab 60 Jahren leben in Niedersachsen? Bitte in Jahren 
seit 2000 auflisten. Wie viele davon wurden bzw. werden  

a) in Heimen,  

b) in ambulanten Wohnformen und 

c) von Eltern, Angehörigen oder Freunden  

betreut? 

7.3 Welche besonderen Betreuungs- und Fördermöglichkeiten wurden seit 2000 für ältere Men-
schen mit Behinderung entwickelt? Bitte differenzieren nach Trägern. 
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7.4 Wie hat sich seit 2000 die Tagesförderung für ältere Menschen mit Behinderung in Nieder-
sachsen entwickelt? 

7.5 Wie viele Menschen mit Behinderung im Alter ab 60 Jahren werden voraussichtlich 2012, 
2014 und 2016 in Niedersachsen leben? 

7.6 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung für die Teilhabe älterer Menschen mit Behin-
derung, und welche finanziellen Mittel wird sie hierfür zur Verfügung stellen? 

 

8.  Umsetzung des Rahmenvertrages nach § 93 d BSHG bzw. § 79 SGB XII 

8.1 Welches sind die wesentlichen Erfahrungen bei der Umsetzung des niedersächsischen Rah-
menvertrages nach § 93 ff. BSHG, bezogen auf den Vorrang ambulanter Hilfen zur Teilhabe? 

8.2 Welche Regelungen und Bestimmungen im Rahmenvertrag hemmten bzw. förderten den 
Grundsatz „ambulant vor stationär“? 

8.3 Wie viele Erhebungen und mit welchen Ergebnissen wurden zum Hilfebedarf seit 2000 durch-
geführt? Bitte differenzieren nach Alter, Geschlecht und Hilfebereich (ambulant, stationär). 

8.4 Wie verteilen sich in Niedersachsen die Hilfeempfängerinnen und -empfänger aktuell auf die 
jeweilige Hilfebedarfsgruppen, wie ist deren Altersstruktur, und welche Hilfen nehmen sie je-
weils in Anspruch? 

8.5 Mit welchen Entgelten werden gegenwärtig stationäre sowie ambulante Hilfen erbracht? Bitte 
jeweilige Hilfeformen/Maßnahmen in einer Vergleichstabelle auflisten. 

8.6 Welches Konzept verfolgt die Landesregierung hinsichtlich der Entgeltgestaltung, um den Vor-
rang ambulanter Wohnformen für alle Hilfebedarfsgruppen zu ermöglichen? Inwieweit ist ein 
Übergang von der Objekt- zur Subjektförderung angedacht? 

8.7 Welche durchschnittlichen Kosten pro Platz fallen in den jeweiligen Leistungstypen an? Wie 
groß ist dabei jeweils die Streubreite zwischen dem höchsten und niedrigsten Entgeltsatz? 

8.8 Welche Möglichkeiten sieht die Landeregierung zur Umsetzung der UN-Konvention insbeson-
dere bezüglich der Wahlfreiheit des Wohnumfeldes bei der weiteren Ausgestaltung der Rah-
menvereinbarung? 

 

9. Perspektiven - Barrieren abbauen/UN-Konvention umsetzen/umfassende Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung in der Gesellschaft ermöglichen 

9.1 Welches sind aus Sicht der Landesregierung die größten rechtlichen, finanziellen sowie ge-
sellschaftlichen Hemmnisse/Barrieren bei der Um- und Durchsetzung einer umfassenden 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung, die Intention und Anforderungen der UN-Konven-
tion gerecht würden? 

9.2 Wie bewertet die Landesregierung die politische Forderung, Menschen mit Behinderung voll-
ständig und chancengleich in alle Bereiche der Gesellschaft einzubeziehen? 

9.3 Welche unterschiedlichen Interessen wirken nach Auffassung der Landesregierung im Pro-
zess der Umsteuerung in Richtung ambulanter Betreuungsformen, mehr Autonomie und Teil-
habe für Menschen mit Behinderung? Bitte möglichst nach Land, Landkreisen und kreisfreien 
Städten, Trägern und Leistungserbringern differenzieren.  

9.4 Welche Bemühungen und Maßnahmen betreibt die Landesregierung, um die Sachkompetenz 
von Menschen mit Behinderung und ihre differenten Gruppen, Organisationen, Vereine und 
Verbände in die Realisierung/Umsetzung der UN-Konvention mit einzubeziehen? 

9.5 Welche Probleme, Themen, Konzepte und Programme stellen die wesentlichen Punkte der 
Landesregierung bei der Fortentwicklung und Neustrukturierung der Hilfen für Menschen mit 
Behinderung bis zum Jahr 2015 dar? 
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9.6 Welche konkreten Ziele stellt sich die Landesregierung bei der Umsetzung des Grundsatzes 
„ambulant vor stationär bis zum Jahr 2015“? 

9.7 Welchen konkreten Hilfebedarf bzw. welche Nachfrage zu welchen Leistungen bei der Ge-
währleistung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung erwartet die Landesregierung bis 
2015, und welche Maßnahmen hat sie aufgrund welcher Prognosen ergriffen bzw. wird sie er-
greifen? 

9.8 Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung sichern, dass ambulante Angebote so ge-
staltet werden, dass sie attraktiv sind und wirtschaftlich vorgehalten werden können? Wie will 
sie eine erfolgreiche Einzelfallsteuerung ambulanter Angebote gewährleisten? 

9.9 Wie bewertet die Landesregierung die Notwendigkeit einer landesweiten Kapazitätserfassung 
und -planung im Sinne eines Netzwerkes von Hilfestrukturen für Menschen mit Behinderung? 
Welche aktuellen Vorstellungen gibt es zur Kommunalisierung der Eingliederungshilfe? 

Antwort der Landesregierung 

 Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 17.11.2009 
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
 - Az. 102 - 

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in Deutschland in Kraft getreten. Das Leitbild des Übereinkommens ist eine in-
klusive Gesellschaft, in der alle Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmt leben können.  

Die Niedersächsische Landesregierung betont die gemeinsame Verantwortung gegenüber ihren 
Bürgerinnen und Bürgern und ihren Partnern in der Wirtschaft und Verwaltung, die Belange behin-
derter Menschen zu erkennen und zu beachten. Alle Beteiligten müssen dazu beitragen, dass sich 
die Leitidee einer inklusiven Gesellschaft im Alltag weiterentwickelt. Dabei wird es immer darum 
gehen, Stigmatisierungen zu vermeiden und in allen Bereichen gesellschaftlichen Handelns das 
große Ausmaß der Unterschiedlichkeit der Menschen zu berücksichtigen.  

Produkte, Dienstleistungen, Arbeitsplätze, Freizeit- und Kulturangebote sollten so beschaffen sein, 
dass sie 

– für einen möglichst großen Nutzerkreis ohne Anpassung verwendbar sind, 

– sich leicht auf verschiedene Anforderungen abändern lassen, 

– die Nutzung individueller Hilfsmittel ermöglichen und nicht zuletzt  

– Nutzerinnen und Nutzer in möglichst allen Entwicklungsphasen beteiligen. 

Ein wichtiger Beitrag in diese Richtung ist die IdeenExpo. Dazu wurden in Niedersachsen ansässi-
ge High-Tech-Firmen, die mit ihren Produkten die Heil- und Hilfsmittelversorgung für behinderte 
Menschen nachhaltig verbessern, eingeladen. Mit der IdeenExpo sollen junge Menschen für tech-
nische Berufe begeistert werden. Dadurch ergibt sich ein doppelter Nutzen: Die Herstellung und 
Weiterentwicklung von Spitzenprodukten für behinderte Menschen und Motivation junger Men-
schen, sich für neue Berufe zu entscheiden. 

Sofern in den Antworten Tabellen ohne Quellenangaben aufgeführt sind, handelt es sich um Daten 
des Sozialministeriums. 

Mit Großen Anfragen wird häufig nach Entwicklungen über einen bestimmten Zeitraum gefragt. So-
fern sich die Zahlen linear entwickelt haben bzw. in einer Zeitreihe keine gravierenden Abweichun-
gen vorliegen, wurden die Zahlen aus dem Anfangsjahr und die aktuellste Jahreszahl genannt.  
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

 

1. Zahlen, Fakten und Entwicklungstendenzen 

Zu 1.1: 

Die Entwicklung der Zahl der amtlich anerkannten schwerbehinderten Menschen in Niedersachsen 
ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Die in den Tabellen genannten Altersstufen entspre-
chen denen der Schwerbehindertenstatistiken des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikati-
onstechnologie Niedersachsen (LSKN).  

 Schwerbehinderte Menschen in Niedersachsen nach Grad der Behinderung (GdB) 
 GdB 50 GdB 60 GdB 70 GdB 80 GdB 90 GdB 100 Gesamt 
31.12.2001 209 616 114 621 80 602 83 317 35 626 152 791 676 573 
31.12.2003 192 092 102 615 71 245 73 588 31 514 137 175 608 229 
31.12.2005 194 449 107 076 75 509 79 327 35 359 157 317 649 037 
31.12.2007 192 182 105 539 74 103 78 869 34 951 155 448 641 092 

Quelle: LSKN. Die Veröffentlichung der Statistiken erfolgt im 2jährlichen Turnus.   
 

 Schwerbehinderte Menschen in Niedersachsen nach Alter 

 
0 bis 
unter 
6 Jahre 

6 bis 
unter 
15 Jah-
re 

15 bis  
unter 25 
Jahre 

25 bis 
unter 
35 Jah-
re 

35 bis 
unter 
45 Jah-
re 

45 bis 
unter 
55 Jah-
re 

55 bis 
unter 
60 Jah-
re 

ab 60 
Jahre* Gesamt 

31.12.2001 3 429 10 231 13 416 24 037 47 005 68 382 53 611 456 462 676 573 

31.12.2003 3 266   9 867 12 796 20 129 44 662 65 726 47 299 404 484 608 229 

31.12.2005 3 096   9 877 13 901 19 120 45 177 70 297 53 237 434 332 649 037 

31.12.2007 2 886   9 989 14 475 18 392 42 787 72 774 55 377 424 412 641 092 
* Zahl ermittelt durch Addition der Einzelwerte  

Quelle: LSKN. Die Veröffentlichung der Statistiken erfolgt im 2jährlichen Turnus.   
 
Schwerbehinderte Menschen in Niedersachsen nach Alter und Geschlecht 
  31.12.2001 31.12.2003 31.12.2005 31.12.2007 

Männlich 1 911 1 924 1 836 1 675 
0 bis unter 6 Jahre Weiblich 1 518 1 342 1 260 1 211 

Männlich 6 012 5 801 5 774 5 884 
6 bis unter 15 Jahre Weiblich 4 219 4 066 4 103 4 105 

Männlich 7 860 7 476 8 143 8 496 
15 bis unter 25 Jahre Weiblich 5 556 5 320 5 758 5 979 

Männlich 13 481 11 207 10 679 10 292 
25 bis unter 35 Jahre Weiblich 10 556 8 922 8 441 8 100 

Männlich 25 906 24 329 24 413 22 899 
35 bis unter 45 Jahre Weiblich 21 099 20 333 20 764 19 888 

Männlich 37 931 35 779 37 706 38 573 
45 bis unter 55 Jahre Weiblich 30 451 29 947 32 591 34 201 

Männlich 31 470 27 083 30 397 30 975 
55 bis unter 60 Jahre Weiblich 22 141 20 216 22 840 24 402 

Männlich 236 434 212 445 226 454 220 942 
ab 60 Jahre* Weiblich 220 028 192 039 207 878 203 470 
* Zahlen ermittelt durch Addition der Einzelwerte der Altersstufen  ab  60 Jahre 

Quelle: LSKN. Die Veröffentlichung der Statistiken erfolgt im 2jährlichen Turnus.   
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Die Schwerbehinderteneigenschaft ist nicht Voraussetzung für den Erhalt von Eingliederungshilfe-
leistungen. Daten über den jeweiligen Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Eingliede-
rungshilfeleistungen liegen nicht vor. 

Zu 1.2: 

Eine statistische Erfassung nach Höhe der Rente, Grad der Behinderung bzw. Beeinträchtigung 
und Altersstruktur erfolgt bei den zuständigen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. 
Hierfür wären besondere und mit erheblichen Verwaltungsaufwand und -kosten verbundene Da-
tenabgleiche bei den landesunmittelbaren Rentenversicherungsträgern (DRV Braunschweig-
Hannover und DRV Oldenburg-Bremen) und bei dem bundesunmittelbaren Rentenversicherungs-
träger (DRV Bund) erforderlich. In der folgenden Tabelle ist die Zahl der Empfängerinnen und Emp-
fänger von Erwerbsminderungsrenten nach Geschlecht und durchschnittlicher Rentenhöhe seit 
dem Jahr 2000 dargestellt.  

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit für Niedersachsen 
(gesamte gesetzliche Rentenversicherung)  
 Männer Frauen  
Jahr Anzahl Durchschnittliche 

Rentenhöhe 
Anzahl Durchschnittliche 

Rentenhöhe 
Gesamtzahl 

2000 103 095 1 660,55   DM 70 884 1 193,48   DM 173 979 
2001 100 599 857,03 Euro 72 148 625,37 Euro 172 747 
2002 97 008 864,56 Euro 72 604 641,41 Euro 169 612 
2003 93 425 857,43 Euro 72 753 649,28 Euro 166 178 
2004 89 134 833,01 Euro 72 241 647,83 Euro 161 375 
2005 85 877 810,45 Euro 72 117 646,24 Euro 157 994 
2006 82 823 793,72 Euro 71 258 647,40 Euro 154 081 
2007 81 056 779,51 Euro 71 600 648,51 Euro 152 656 

Quelle: DRV Braunschweig-Hannover und DRV Oldenburg-Bremen 

Aktuell erhalten 10 048 Menschen eine von den landesunmittelbaren Rentenversicherungsträgern 
gezahlte Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Davon sind 8 296 Menschen in Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM) beschäftigt.  

Die DRV Bund konnte entsprechende Informationen nicht mitteilen. Hierzu wäre ein gesonderter 
und auf die Betriebsnummer abstellender Suchlauf erforderlich. 

Zu 1.3: 

Zum Stichtag 31. Dezember 2008 erhielten laut Statistik des LSKN 15 732 Empfängerinnen und 
Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Einrichtungen 
gleichzeitig auch Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.  

Als Leistungen innerhalb von Einrichtungen werden in dieser Statistik teilstationäre und stationäre 
Leistungen erfasst. Gemäß § 13 SGB XII sind stationäre Einrichtungen solche, in denen Leistungs-
berechtigte leben und die erforderlichen Hilfen erhalten. Dies sind alle Einrichtungen, die der Pfle-
ge, der Behandlung oder sonstigen nach dem SGB XII zu deckenden Bedarfe dienen. Einrichtun-
gen zur teilstationären Betreuung sind insbesondere Tag- und Nachtkliniken, WfbM, Übernach-
tungsstätten und dergleichen, in denen die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger für 
einen nicht unwesentlichen Teil des Tages oder der Nacht oder für einen anderweitig abgegrenzten 
Zeitraum Aufnahme finden. 

Eine weitere Differenzierung nach den einzelnen Einrichtungsarten ist auf der Basis der vorliegen-
den statistischen Daten nicht möglich. 

Zu 1.4, 1.9 und 1.10: 

Jährliche Fallzahlen in den einzelnen Leistungstypen liegen nicht vor. Die Belegung wird zum Stich-
tag eines Jahres erfasst. 
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Die Belegungsentwicklung der teilstationären und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe 
ist in den folgenden Tabellen dargestellt:  
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Zu 1.5: 

Die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII ha-
ben sich seit dem Jahr 2000 in Niedersachsen und im gesamten Bundesgebiet wie folgt entwickelt:  

 

 Nettoausgaben in Mio. Euro eränderung gegenüber Vorjahr in 
Prozent 

Jahr Niedersachsen Deutschland Niedersachsen Deutschland 
2000   975   8 322 +5,4 +7,3 
2001 1 030   8 772 +5,6 +5,4 
2002 1 075   9 071 +4,4 +3,4 
2003 1 119   9 600 +4,1 +5,8 
2004 1 129   9 944 +0,9 +3,6 
2005 1 133 10 112 +0,4 +1,7 
2006 1 147 10 540 +1,2 +4,2 
2007 1 217 10 638 +6,1 +0,9 
2008 1 273 11 200 +4,6 +5,3 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Gruppe VIIIB - Sozialhilfe) 

Zu 1.6 und 1.8: 

Bis zum 31. Dezember 2005 wurden für die stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe Ge-
samtvergütungen vereinbart. Ab dem 1. Januar 2006 wurden die Gesamteinrichtungen in unter-
schiedliche Leistungstypen der Anlage 1 zum „Niedersächsischen Landesrahmenvertrag nach 
§ 93 d Abs. 2 Bundessozialhilfegesetz (BSHG)“ (LRV) eingeteilt. Für die Wohnstätten für körperlich, 
geistig oder seelisch behinderte Menschen wurden für Gruppen von Leistungsberechtigten mit ver-
gleichbaren Bedarf (LBGR) gestaffelte Vergütungen vereinbart. Ein Vergleich der Daten seit dem 
Jahr 2000 ist daher nicht möglich.  
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Durchschnittliche Kosten pro „Fall“ können nicht genannt werden, da die Leistungsberechtigten un-
terschiedliche Angebote in teilstationären und/oder stationären Leistungstypen in Anspruch neh-
men.  

Ein Vergleich mit Betreuungsangeboten im Bundesgebiet ist nicht möglich, da es keine bundeswei-
ten Daten gibt. Für ambulante Wohnangebote liegen keine Erkenntnisse vor.  

Zu 1.7: 

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor. 

Zu 1.11: 

Dem Land Niedersachsen liegen dazu keine Erkenntnisse vor. 

Eine Abfrage bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe hat ergeben, dass überwiegend Persönliche 
Budgets für ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe bewilligt wurden. Die bewilligte Budget-
höhe schwankt zwischen 100 Euro bis 1 100 Euro im Monat. Eine Differenzierung nach Geschlecht 
und Behinderungsart konnte nicht getroffen werden. Das Budget für Arbeit, mit dem werkstattbe-
rechtigte Menschen Leistungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt „einkaufen“ können, wird zurzeit 
von etwa 20 Menschen in Anspruch genommen. 

Leistungen im Rahmen eines Persönlichen Budgets können auch aus Mitteln der Ausgleichsabga-
be gewährt werden. Das trifft auf die Übernahme von Kosten zur Arbeitsassistenz nach § 17 
Abs. 1 a Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) zu. Anträge auf ein Persön-
liches Budget sind hier bisher nicht gestellt worden.  

Bei den beiden landesunmittelbaren Rentenversicherungsträgern wurde seit Januar 2008 jeweils 
ein Antrag auf ein Persönliches Budget gestellt. Beide Antragssteller waren männlich. Ein Antrag 
wurde abgelehnt, weil die beantragte Leistung keinen Erfolg versprach. In dem anderen Fall erziel-
te ein 49-jähriger Versicherter im Klageverfahren einen Vergleich. Das Gesamtbudget betrug 
4 000 Euro. 

Zahlreiche Versicherte haben Anfang 2008 bei der AOK Niedersachsen und auch bei den Gemein-
samen Servicestellen für Rehabilitation in der AOK Niedersachsen Anfragen zum Persönlichen 
Budget gestellt. In den meisten Fällen unterblieb eine Antragstellung, da die Versicherten in dem 
Persönlichen Budget keinen Vorteil, sondern einen höheren Aufwand sahen. Die AOK hat die Zahl 
der gestellten und abgelehnten Anträge nicht erfasst. In zwei Fällen bewilligte die AOK ein Persön-
liches Budget, eines aus dem Pflege- und eines aus dem Heilmittelbereich. Weitergehende Diffe-
renzierungen kann die AOK Niedersachsen nicht treffen. Zu Gerichtsbeschlüssen bzw. Vergleichen 
vor Gericht ist es bei der AOK Niedersachsen nicht gekommen. 

Bei der BKK EWE, der BKK Publik und der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Niedersachsen-
Bremen wurden bisher keine Anträge auf ein Persönliches Budget gestellt. 

17 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/1862 
 

 

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niedersachsen-Bremen hat ihre Versicherten auf die 
Möglichkeit eines Persönlichen Budgets hingewiesen; entsprechende Anträge wurden nicht ge-
stellt. 

Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (Braunschweigischer Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverband, Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover, Gemeinde-Unfallversiche-
rungsverband Oldenburg, Landesunfallkasse Niedersachsen und Feuerwehr-Unfallkasse Nieder-
sachsen) erfassten die Zahl der gestellten und abgelehnten Anträge auf ein Persönliches Budget 
ebenfalls nicht. Zu gerichtlichen Verfahren ist es nicht gekommen. In drei Fällen wurde ein Persön-
liches Budget bewilligt: 

Einer Frau und einem Mann Haushaltshilfen mit einem jährlichen Budget in Höhe von je 7 350 Euro 
und einer Frau für Pflegeleistungen und Assistenz ein jährliches Budget in Höhe von 27 120 Euro. 

 Wegen der geringen Fallzahlen wurden bei den hier genannten Budgets aus Sozialdatenschutz-
rechtlichen Gründen auf die Nennung der jeweiligen Behinderung verzichtet. 

 

2. Zur Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung im sogenannten ersten 
Arbeitsmarkt 

Zu 2.1: 

Die in der Antwort zur Großen Anfrage (LT-Drs. 14/1974) genannte Quote von 4,41 % im Jahr 1999 
berücksichtigt nur die für das Land Niedersachsen als Arbeitgeber maßgebenden Daten. Die 
Kommunen und die Arbeitgeber der privaten Wirtschaft in Niedersachsen sind in dieser Quote nicht 
enthalten.  

Die Beschäftigungsquote für das Land Niedersachsen hat sich in den Jahren von 2000 bis 2007 
wie folgt entwickelt: 

2000  4,18 % 
2001  4,18 % 
2002  4,29 % 
2003  4,21 % 
2004  4,40 % 
2005  4,48 % 
2006  4,69 % 
2007  4,78 % 

Die Quote für das Jahr 2008 wird zurzeit ermittelt. Der Niedersächsische Landtag wird gemäß dem 
Beschluss vom 20. Juni 1969 (LT-Drs. 6/865) entsprechend unterrichtet. 

Zu 2.2: 

Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe sind nach allgemeinen (privaten) Arbeitgebern, Arbeit-
gebern der öffentlichen Hand und dem Land Niedersachsen erfasst. Eine weitere Aufteilung nach 
Betriebsformen findet nicht statt. 

Im Jahr 2008 sind durch öffentliche Arbeitgeber Mittel der Ausgleichsabgabe i. H v. 
1 736 922,04 Euro und durch private Arbeitgeber Mittel i. H. v 39 006 354,40 Euro gezahlt worden.  

Zu 2.3: 

Die Verwendung der Ausgleichsabgabe in den Jahren 2000 bis 2008 ist der folgenden Tabelle zu 
entnehmen.  
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Zu 2.4: 

Die Entwicklung der Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderungen ist der folgenden 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu entnehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 2.5: 

Im Jahr 2001 haben das Land Niedersachsen und die Bundesanstalt für Arbeit ein Sonderpro-
gramm vereinbart, um der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken. 
Hierfür sind 14 Mio. DM aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Verfügung gestellt worden. Nach 
den dem Integrationsamt vorliegenden Unterlagen der Bundesanstalt für Arbeit wurden mit den Mit-
teln insgesamt 1 063 Fälle gefördert, davon 374 Arbeitnehmerinnen und 689 Arbeitnehmer. 
961 Personen waren anerkannte Schwerbehinderte, 102 Personen waren den Schwerbehinderten 
gleichgestellt. 

Im Jahr 2003 wurden in einem weiteren Sonderprogramm 8,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Mit 
diesen Mitteln wurden 891 Anträge bewilligt. 

Im Jahr 2005 haben das Land Niedersachsen und 13 Optionskommunen nach dem SGB II ein wei-
teres Sonderprogramm vereinbart. Hiefür wurden im Jahr 2005 insgesamt 213 531,38 Euro bewil-
ligt. 

Seit dem Jahr 2007 führen Bund und Länder gemeinsam das Arbeitsmarktprogramm Job4000 zur 
beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen durch. Dieses Programm gründet auf den drei 
Säulen Arbeit, Ausbildung und Unterstützung. Für die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen wurden insgesamt 
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3 240 000 Euro (50 % Bundesmittel aus dem Ausgleichsfonds, 50 % Landesmittel aus der Aus-
gleichsabgabe) gebunden (Job4000-Säule 1). Gefördert wurden nach dem aktuellen Stand insge-
samt 129 Arbeitsverhältnisse. Für zusätzliche Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen 
wurden in 48 Fällen insgesamt 260 000 Euro gebunden (Job4000-Säule 2). Daneben wurden zu-
sätzlich 128 schwerbehinderte Menschen durch die Integrationsfachdienste betreut und gefördert 
(Job4000-Säule 3). 

Aufgrund des guten Erfolgs der Förderung Job4000-Säule 1 wurde im Jahr 2008 ein Förderpro-
gramm weiterer Arbeitsverhältnisse analog der Förderung nach dem Arbeitsmarktprogramm 
Job4000-Säule 1 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes begonnen. Gebunden durch Bewil-
ligungen sind insgesamt 1,8 Mio. Euro,  mit denen insgesamt 59 Arbeitsverhältnisse gefördert wur-
den. Dieses Programm wird im Jahr 2009 fortgesetzt. Geplant ist die Bindung weiterer 1,8 Mio. Eu-
ro.  Das Programm ist Mitte Juni 2009 angelaufen. Aktuell wurden 20 Bewilligungen ausgesprochen, 
gebunden sind zurzeit ca. 640 000 Euro.  

Zu 2.6: 

Eine Überprüfung der planmäßigen Besetzung von geförderten Arbeitsplätzen erfolgt ausschließ-
lich während der Bindungsfrist. Nach Ablauf der Bindungsfrist führt das zuständige Integrationsamt 
keine Überprüfungen oder statistischen Erhebungen durch. 

Zu 2.7: 

Das Integrationsamt berät und informiert in allen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen, insbesondere bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen, Wohnun-
gen und Kraftfahrzeugen sowie bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Das Integrationsamt führt ge-
mäß § 102 Abs. 2 S. 6 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Schulungs- und Bildungsmaß-
nahmen durch. 

Um den Personenkreis der Integrationsteams (Personalverantwortliche, Betriebs- und Personalräte 
sowie Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsärzte) zu erreichen und um einen einheitlichen 
Wissenstand zu vermitteln, bietet das Integrationsamt in seinem jährlichen Bildungsprogramm In-
formationsveranstaltungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (§ 84 Abs. 2 SGB IX) 
und zu Integrationsvereinbarungen an. Darüber hinaus führt das Integrationsamt auch betriebsin-
terne Schulungen durch. 

Seit dem Jahr 2004 haben 304 Personen an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen zum betriebli-
chen Eingliederungsmanagement und 470 Personen an betriebsinternen Schulungen teilgenom-
men. An Schulungsmaßnahmen zum Thema Integrationsvereinbarungen haben 68 Personen teil-
genommen. Eine Angabe zu den jeweiligen Betriebsgrößen ist nicht möglich. 

Zu 2.8: 

Die Zahl der insgesamt beschäftigten Menschen mit Schwerbehinderung kann der nachstehenden 
Übersicht entnommen werden.  
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Die jahresdurchschnittliche Beschäftigungsquote für das Land Niedersachsen hat sich wie folgt 
entwickelt: 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Differenzierung nach Alter und Geschlecht wird seitens des Dienstherrn nicht vorgenommen. 

Zu 2.9: 

Erkenntnisse über die Nettoeinkommen von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt liegen nicht vor.  

Das bundesdurchschnittliche Arbeitsentgelt der Beschäftigten in WfbM in Höhe von rund 160 Euro 
pro Monat ist nur eine statistische Größe. Die Durchschnittsverdienste differieren von Werkstatt zu 
Werkstatt. Das gezahlte Arbeitsentgelt reicht von 73 Euro, das ist der Grundbetrag gemäß § 138 
Abs. 2 SGB IX, bis über 600 Euro monatlich, in Einzelfällen auch mehr. Weitere Daten und Hinwei-
se zu den Arbeitsentgelten in WfbM sind in der Antwort zu Frage 4.10 aufgeführt. 

 

3. Frühförderung und Schule 

Es ist vorrangiges Ziel der Landesregierung, behinderte Kinder ortsnah und gemeinsam mit nicht-
behinderten Kindern zu betreuen. 

Je früher individuelle Fördermaßnahmen zu Gunsten von behinderten und von Behinderung be-
drohten Kindern einsetzen desto mehr Aussicht auf Erfolg haben sie. Nach § 53 SGB XII ist es die 
besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Be-
hinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die 
Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Eingliederungshilfe soll 
Nachteile, die durch eine Behinderung auftreten, kompensieren.  

In Niedersachsen wird eine große Bandbreite von Angeboten für Kinder im Vorschulalter vorgehal-
ten, z. B. ambulante Frühförderstellen, integrative Krippen, interdisziplinär arbeitende Beratungs- 
und Frühförderteams, Regel- und Sonderkindergärten und integrative Sonderkindergartengruppen. 

In Niedersachsen und den anderen Ländern wurde das differenzierte System der sonderpädagogi-
schen Förderung insbesondere mit unterschiedlichen Förderschulen mit der Zuständigkeit für einen 
oder mehrere Förderschwerpunkte (Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung, Körper-
liche und Motorische Entwicklung, Sehen, Hören, Geistige Entwicklung) seit Anfang der 1960er-
Jahre auf der Grundlage der Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens (1960) und der Emp-
fehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens (1972) der Kultusministerkonferenz auf- und ausge-
baut. Seit den 1970er-Jahren sind Bereiche der sonderpädagogischen Förderung in die allgemeine 
Schule verlagert und ausgeweitet worden. Insgesamt ist ein bedarfsgerechtes und flächendecken-
des System mit vielfältigen Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung und mit einer 
Pluralität von Förderorten entstanden. Auf der Grundlage der Empfehlungen zur sonderpädagogi-
schen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (1994), auf der Grundlage der 
Empfehlungen zu den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten (1995 bis 2000) und basierend 
auf dem Grundsatzerlass zur sonderpädagogischen Förderung (2005) wird dem individuellen son-
derpädagogischen Förderbedarf in Förderschulen, in allgemeinen Schulen und in Kooperationsfor-
men entsprochen.  
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Die Annahme, eine behauptete Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen würde pauschal im 
Bildungsweg beginnen, kann einer differenzierten Betrachtung nicht standhalten. Das Leitziel der 
Partizipation bezieht sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. In allen Bereichen müs-
sen die Möglichkeiten geprüft werden, Umfang und Intensität der Partizipation von Menschen mit 
Behinderungen am gesellschaftlichen Leben auszuweiten. 

Zu 3.1: 

Der Anteil schwerbehinderter Kinder und junger Menschen im Vergleich zu der Gesamtzahl an Kin-
dern und jungen Menschen ist in den Jahren 2001 bis 2007 in Niedersachsen wie auch im Bund 
leicht ansteigend. Dabei liegt Niedersachsen prozentual in der Entwicklung leicht unter dem Bun-
desdurchschnitt. Die Zunahme kann u. a. dadurch erklärt werden, dass bei allgemein sinkender 
Zahl von Geburten Kinder, die bereits im Geburtsalter eine außerordentlich schwere Behinderung 
haben, aufgrund des medizinischen Fortschritts überleben können. 
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Behinderungen können - bis auf bereits bei Geburt augenfällige Abweichungen von der medizini-
schen Norm - in aller Regel erst im Zuge der frühkindlichen Vorsorgeuntersuchungen festgestellt 
werden. Dabei sind in den ersten Lebensjahren noch unterschiedliche Entwicklungen möglich. Das 
Vorliegen einer Schwerbehinderung lässt nicht regelmäßig den Schluss zu, dass Leistungen der 
Eingliederungshilfe oder besondere schulische Fördermaßnahmen notwendig sind. 

Zu 3.2: 

Die Zahl der Kinder mit Behinderung in gemeinsamer Erziehung im Kindergarten steigt seit dem 
Jahr 2000 kontinuierlich an. Die Anzahl hat sich in den Jahren 2000 bis 2007 von 2 021 auf 3 802 
nahezu verdoppelt. Dies gilt auch für Kinder mit Behinderung in integrativen Gruppen, deren Anzahl 
von 1 857 auf 3 672 angestiegen ist. Die Anzahl der Kinder mit Behinderung in Einzelintegration in 
Gruppen ist hingegen schwankend und von 164 im Jahr 2000 leicht rückläufig auf 130 im Jahr 
2007.  

Kinder mit Behinderung in integrativen Gruppen 

Jahr Kinder mit Behinderung 
in integrativen Gruppen 

Kinder mit Behinderung in Ein-
zelintegration in Gruppen 

Kinder mit Behinderung in 
gemeinsamer Erziehung 
insgesamt  

2000 1 857 164 2 021 
2001 2 167 167 2 334 
2002 2 496 186 2 682 
2003 2 840 172 3 012 
2004 3 033 155 3 188 
2005 3 297 153 3 450 
2006 3 418 161 3 579 
2007 3 72 130 3 802 
Quelle: Statistik des Nds. Kultusministeriums 

Zu 3.3: 

Daten von Kindern mit Behinderung aus Migrantenfamilien werden erst seit Einführung der Bun-
desstatistik zur Kinder- und Jugendhilfe nach § 98 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) im 
Jahr 2006 erfasst. Eine Differenzierung nach Altersstufen wird nicht vorgenommen, vielmehr wird 
die Gesamtzahl der Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren erfasst. Zur Differenzierung nach integra-
tiven Tageseinrichtungen und Regelschulen gibt es kein Zahlenmaterial.  

Kinder mit Behinderung und Migrationshintergrund 
Jahr Anzahl 
2006 1 894 
2007 2 381 
2008 2 248 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 

Zu 3.4: 

Nach § 3 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sol-
len Kinder, die im Sinne des § 2 Abs.1 Satz 1 SGB IX i. V. m. § 53 Abs.1 SGB XII wesentlich be-
hindert sind, nach Möglichkeit in einer ortsnahen Kindertagesstätte   Abs. 2 Nrn. 1 und 2 KiTaG) 
gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in einer Gruppe betreut werden. Hierauf wirken das 
Land, die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden, die die Förderung der 
Kinder in Tageseinrichtungen nach § 13 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung der Kin-
der- und Jugendhilfe (AG KJHG) wahrnehmen, hin. 

Für integrative Gruppen in Kindergärten gelten aus sozial- und heilpädagogischen Gründen Rah-
menbedingungen, die das Land in § 1 der Verordnung über Mindestanforderungen an besonderen 
Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die Durchführung der Finanzhilfe (2. DVO-KiTaG) festge-
legt hat. Integrative Gruppen können sowohl im Regelkindergarten als auch im Sonderkindergarten 
zugelassen werden. Erkenntnisse darüber, ob und in welchem Umfang dem Wunsch von Eltern 
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nach Betreuung ihres Kindes in integrativ arbeitenden Regelkindertageseinrichtungen oder auch 
dem Wunsch nach Schaffung einer solchen Einrichtung gegebenenfalls auch unter Verweis auf 
vorhandene Sondereinrichtungen nicht entsprochen wurde, liegen der Landesregierung nicht vor. 

Die Entscheidung über den angemessenen Förderort einer Schülerin oder eines Schülers trifft die 
Landesschulbehörde auf der Grundlage von Berichten und Gutachten bzw. Stellungnahmen einer 
Förderkommission. Sie prüft, ob ein gemeinsamer Unterricht der Schülerin oder des Schülers mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf mit anderen Schülerinnen und Schülern möglich ist. Es muss 
gewährleistet sein, dass auf diese Weise dem individuellen Förderbedarf entsprochen werden 
kann. Die organisatorischen, sächlichen und personellen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. 
Die umfangreiche Prüfung beinhaltet grundsätzlich einen erhöhten Begründungsbedarf, wenn eine 
Überweisung an eine Förderschule vorgenommen werden soll. Sie schließt aus, dass der Zugang 
zu integrativen allgemeinen Schulen mit dem bloßen Verweis auf besondere Einrichtungen ver-
wehrt werden kann. Diesbezügliche Kenntnisse liegen nicht vor. 

Zu 3.5: 

Die Landesregierung hat aufgrund der Erfahrungen mit dem Konzept „Lernen unter einem Dach“ im 
Grundsatzerlass „Sonderpädagogische Förderung“ (2005) die Weiterentwicklung des Systems der 
sonderpädagogischen Förderung geregelt. Die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts ist aus-
drücklich eingeschlossen. In Regionalen Konzepten werden zusätzliche Ressourcen für eine son-
derpädagogische Grundversorgung der Grundschulen, Mobile Dienste für alle Förderschwerpunkte 
und Integrationsklassen bereit gestellt. Kooperationsklassen zwischen Förderschulen und allen all-
gemeinen Schulen sind möglich. Diese Maßnahmen werden durch Fortbildungsmaßnahmen für 
Lehrkräfte aller Schulformen, durch die neuen curricularen Vorgaben für die Förderschulen und 
durch Regelungen des Nachteilsausgleichs unterstützt.  

Die Ausweitung der sonderpädagogischen Förderung in der allgemeinen Schule wird weiterhin 
durch die Einrichtung und den Ausbau regionaler Konzepte erfolgen. Der Umfang und die Zeitpunk-
te werden insbesondere durch die Mitwirkung der Schulträger und der beteiligten Schulen mitbe-
stimmt.  

Zu 3.6: 

Die Gesamtzahl der Gruppen in Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen ist in den Jahren 
von 2000 bis 2007 um insgesamt 1 325 angestiegen. Dabei war in den Jahren 2004 bis 2006 ein 
leichter Rückgang zu verzeichnen, während die Anzahl der Gruppen vom Jahr 2006 auf das Jahr 
2007 um 474 Gruppen deutlich angestiegen ist. 
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Die Anzahl der integrativen Gruppen ist in dem Zeitraum von 2000 bis 2007 um insgesamt 482 
Gruppen angestiegen. Der Anstieg verläuft insgesamt kontinuierlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Gruppen in Sonderkindergärten ist im Zeitraum von 2000 bis 2007 um 54 Gruppen 
angestiegen, hier verlief die Entwicklung allerdings schwankend. Nach einem kontinuierlichen An-
stieg auf 708 Gruppen im Jahr 2004 war bis zum Jahr 2006 ein Rückgang auf das Niveau des Jah-
res 2000 zu verzeichnen. Im Jahr 2007 konnte wieder ein Anstieg um 46 Gruppen festgestellt wer-
den. 
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In dem Zeitraum von 2000 bis 2007 ist die Anzahl der Gruppen in Tageseinrichtungen insgesamt 
um 1 325 Gruppen angestiegen, das ist eine Steigerung von mehr als 10 %. Diesem prozentualen 
Anstieg entspricht in etwa der Anstieg bei den Gruppen in Sonderkindergärten. Die Anzahl der in-
tegrativen Gruppen in Kindergärten hat sich in dem Zeitraum von 2000 bis 2007 von 511 auf 993 
hingegen nahezu verdoppelt. 

Zur Zahl der Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in Niedersachsen seit dem Jahr 2000 geben die folgenden Tabellen differen-
ziert Auskunft. Sie geben Zahlen zu den öffentlichen und privaten allgemein bildenden Schulen 
wieder, soweit nicht ausdrücklich angegeben ist, dass nur die öffentlichen allgemein bildenden 
Schulen erfasst sind.  
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Hinsichtlich der Struktur der Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf ist festzuhalten, dass bedarfsangemessene Bildung, Förderung und Unterstüt-
zung sowohl in den Förderschulen als auch zunehmend in den allgemeinen Schulen vorgehalten 
werden. Die allgemeinen Schulen öffnen sich stärker für Kinder und Jugendliche mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf. Die Lehrkräfte in unseren Schulen nehmen diese Herausforderungen zu-
nehmend an. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Integrationsklassen ist im Zeitraum von 
2000 bis 2008 von 727 auf 974 gestiegen, die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die durch einen 
Mobilen Dienst unterstützt werden, von 468 auf 1 186. Die Sonderpädagogische Grundversorgung 
ist von 558 Klassen auf 4 496 Klassen ausgeweitet worden. 

Die Entwicklungen der Schülerzahlen verlaufen bei den verschiedenen Förderschwerpunkten (Ler-
nen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung, Körperliche und Motorische Entwicklung, Geis-
tige Entwicklung, Hören, Sehen) unterschiedlich. Es gibt bedeutende Rückgänge (Lernen), Anstie-
ge (Emotionale und Soziale Entwicklung, Geistige Entwicklung) und stabile Zahlen in den übrigen 
Förderschwerpunkten.  

Zu 3.7: 

Bei den Leistungen der Frühförderung ist zwischen zwei Zuständigkeiten zu unterscheiden. Für die 
ambulante heilpädagogische Frühförderung ist der örtliche Träger der Sozialhilfe (öSHT) zuständig, 
für die teilstationären Angebote ist das Land als originärer Kostenträger zuständig. 

– Ambulante heilpädagogische Frühförderung 

Der örtliche Träger der Sozialhilfe erbringt Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung, 
indem er Verträge mit Leistungsanbietern schließt und die Kosten der Leistungserbringung 
übernimmt. In wenigen Fällen ist die Kommune auch selbst Trägerin eines solchen Angebots. 

Die Kommunen handeln im eigenen Wirkungskreis. Daher sind dem Land auch nicht die vor Ort 
getroffenen Hilfebedarfsfeststellungen, die Dauer der ambulanten Frühförderung und die Anzahl 
der tatsächlich erbrachten Fördereinheiten bekannt.  

Landesweite Zahlen über Hilfeempfänger von Leistungen der Frühförderung liegen daher nicht 
vor, ein Versuch der Annäherung kann jedoch mit Hilfe des Quotalen Systems unternommen 
werden:  

Im Jahr 2008 sind für den Bereich der heilpädagogischen Leistungen für Kinder bis zur Ein-
schulung landesweit ca. 32,5 Mio. Euro verauslagt worden. Bei einem (geschätzten) Mittelauf-
wand von durchschnittlich ca. 4 000 Euro pro Kind/Jahr ergäben sich ca. 8 100 Kinder, die Leis-
tungen der Frühförderung erhalten. 

Die Dauer der Leistungserbringung richtet sich nach Art und Schwere der Behinderung eines 
Kindes und ist von daher von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Auch die Anzahl an Förderein-
heiten wird vor Ort festgelegt. Aufgrund von Erfahrungswerten aus einzelnen Kommunen kann 
jedoch eine durchschnittliche Anzahl von zehn Fördereinheiten pro Kind und Quartal ange-
nommen werden. 

– Interdisziplinäre Frühförderstellen 

Die Landesrahmenempfehlung zur Umsetzung der Frühförderungsverordnung (FrühV) vom 
24. Juni 2003 wurde im Oktober 2008 ratifiziert. Damit ist eine mögliche Grundlage für die Ein-
richtung interdisziplinärer Frühförderstellen geschaffen, in welchen medizinische und heilpäda-
gogische Maßnahmen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder als Komplexleis-
tungen erbracht werden können. Vor Ort laufen zwischen den Leistungsanbietern, den Land-
kreisen und kreisfreien Städten sowie den Krankenkassen Verhandlungen bezüglich der inter-
disziplinären Frühförderstellen. Die erste interdisziplinäre Frühförderstelle nimmt demnächst ih-
ren Betrieb auf. 

– Ab dem 1. Januar 2010 soll in einem Modellprojekt die integrative Betreuung und Förderung 
von Kindern mit Behinderungen unter 3 Jahren erprobt werden. Das Projekt soll wissenschaft-
lich begleitet und ausgewertet werden. Ausgehend davon, dass bei Kindern unter 3 Jahren mit 
und ohne Behinderungen ein ähnlicher pflegerischer und betreuerischer Grundbedarf vorhan-
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den ist, soll eine Pauschale den behinderungsbedingten Mehrbedarf des betroffenen Kindes 
decken. 

– Integrative Kindergärten 

In integrativen Gruppen und Einzelintegration im Kindergarten werden behinderte Kinder im 
Rahmen einer teilstationären Betreuung mindestens fünf Stunden täglich an fünf Tagen in der 
Woche vormittags, nachmittags oder ganztags betreut. Die Dauer der heilpädagogischen För-
derung liegt zwischen einem und vier Jahren.  

Die Anzahl der Kinder mit Behinderungen in integrativen Kindergärten hat sich wie folgt entwi-
ckelt: 

Anzahl der Kinder im 
Jahr 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

in integrativen Grup-
pen 

1 857 2 167 2 496 2 840 3 033 3 297 3 418 3 672 

in Einzelintegration  164 167 186 172 155 153 161 130 
Gesamt 2 021 2 334 2 682 3 012 3 188 3 450 3 579 3 802 

 

– Sonderkindergärten 

In den Sonderkindergärten beträgt der zeitliche Umfang der Leistungen mindestens 30 Stunden 
in der Woche von Montag bis Freitag.  

In den Sonderkindergärten für Kinder mit einer geistigen Behinderung bzw. mit einer körperli-
chen Behinderung variiert die Dauer der heilpädagogischen Förderung zwischen einem und vier 
Jahren.  

In den Sprachheilkindergärten beträgt die durchschnittliche Leistungsdauer etwa 17 Monate, in 
den Sonderkindergärten für Hörgeschädigte etwa drei Jahre. 

Die folgende Übersicht gibt die Zahl der Kinder bis sechs Jahre wieder, die zum Stichtag 
31. Oktober des jeweiligen Jahres in Sonderkindergärten gefördert wurden: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Sonderkindergarten/Heil-
pädagogischer Kindergar-
ten für Kinder mit einer 
geistigen Behinderung 

2 302 2 371 2 429 2 530 2 582 2 683 2 679 2 675 

Sonderkindergarten für 
Kinder mit einer Hörbe-
hinderung/Sprachheil-
kindergarten 

1 766 1 824 1 952 2 018 2 105 2 089 2 150 2 156 

Sonderkindergarten/Heil-
pädagogischer Kindergar-
ten für Kinder mit einer 
Körperbehinderung 

  161   167   179   209   176   200   193   181 

Gesamt 4 229 4 362 4 560 4 757 4 863 4 972 5 022 5 012 
 

Zu 3.8: 

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des 
SGB XII (Nds. AG SGB XII) zuständig für teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen, wie sie in integrativen Kindergärten und Sonderkindergärten erbracht werden. 
Der örtliche Träger ist zuständig für die ambulanten Leistungen der heilpädagogischen Frühförder-
stellen. 
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Die Gesamtaufwendungen gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX für die heilpädagogischen Leistungen 
für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, ab dem Jahr 2001 differenziert nach Jahren sowie 
Landkreisen und kreisfreien Städten sind der anliegenden Aufstellung in Anlage 1 zu entnehmen 
und weisen folgende Entwicklung auf: 

Jahr Gesamtaufwendungen in Euro 
2001 133 027 913 
2002 139 238 892 
2003 176 704 852 
2004 188 059 450 
2005 194 020 863 
2006 207 756 738 
2007 207 399 575 
2008 218 238 554 

 
Darüber hinaus fördert das Land als freiwillige Leistung interdisziplinäre Teams zur Früherkennung 
und Frühförderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder.  

Dafür hat das Land folgende Haushaltsmittel verausgabt: 

Jahr  Verausgabte Haushaltsmittel in Euro  
2000 105 697 
2001 115 012 
2002 114 694 
2003 114 917 
2004 156 470 
2005 185 664 
2006 195 078 
2007 181 596 
2008 185 740 

 
Zu 3.9: 

Wie bereits in der Antwort zu den Fragen 3.7 und 3.8 dargestellt, liegt die ambulante Frühförderung 
in der Zuständigkeit der örtlichen Träger der Sozialhilfe. Daher stehen dem Land keine eigenen Da-
ten zur Verfügung.  

Zur Beantwortung herangezogen werden kann jedoch eine vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) in Auftrag gegebene Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspo-
litik (igs), die im Februar 2008 veröffentlicht wurde. Danach gab es in Niedersachsen im Jahr 2008 
landesweit 91 heilpädagogische Frühförderstellen. Einige Frühförderstellen befinden sich in kom-
munaler Trägerschaft, der weitaus größte Teil jedoch in Trägerschaft der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege.  

Der igs-Studie zufolge variiert die Zahl der Beschäftigten in Niedersachsen in den Frühförderstellen 
zwischen 1 und 45 Beschäftigten. Hierunter fallen sowohl Festangestellte wie auch Honorarkräfte. 
Im Schnitt sind in Niedersachsen in einer Frühförderstelle sieben Fachkräfte beschäftigt. Folgende 
Professionen sind in Niedersachsen regelmäßig in den Frühförderstellen vertreten: Heilpädagogin-
nen und -pädagogen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher, Pädago-
ginnen und Pädagogen, Motopädinnen und Motopäden, Sonderpädagoginnen und -pädagogen, 
Psychologinnen und Psychologen. 

 

4. Zur Situation von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM), Fördergruppen und Tagesförderung 

Der allgemeine Arbeitsmarkt steht in Deutschland allen Bürgerinnen und Bürgern im Erwerbsalter 
offen, sofern keine Ausschlussgründe vorliegen. Ein Ausschlussgrund kann insbesondere für be-
hinderte Menschen vorliegen, wenn zuständige Sozialleistungsträger, wie z. B. die gesetzliche 
Rentenversicherung, eine volle Erwerbsminderung feststellt. In diesen Fällen wird eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit verneint und eine Erwerbsminderungsrente gewährt. Es ist allerdings Ziel der 
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Rehabilitationsträger, die betroffenen Menschen durch geeignete Rehabilitationsmaßnahmen wie-
der in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern. 

Menschen, bei denen eine wesentliche Behinderung im Sinne des § 53 SGB XII festgestellt wurde, 
gelten als dauerhaft voll erwerbsgemindert und stehen dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Ver-
fügung. Als einer der ganz wenigen Staaten der Welt spricht die Bundesrepublik Deutschland die-
sen Menschen ein Recht auf Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) gemäß § 136 SGB IX zu. Die WfbM ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 
Teil 1 des SGB IX. 

Werkstätten sind keine Erwerbsbetriebe, sondern als Eingliederungseinrichtungen Teil des umfas-
senden Systems der beruflichen Rehabilitation in der Bundesrepublik Deutschland. Sie bieten ein 
Arbeitsleben ganz besonderer Art: nicht die private Gewinnerwartung, Kapitalverwertung, Waren-
produktion oder das wirtschaftliche Ergebnis stehen im Vordergrund, sondern die regionale Versor-
gung behinderter erwachsener Menschen mit angepassten Beschäftigungsmöglichkeiten, einer be-
ruflichen und persönlichkeitsbildenden Förderung, ergänzt durch arbeitsbegleitende Förder-, Bil-
dungs- und Therapiemaßnahmen durch geeignete Fachdienste.  

Zu 4.1: 

Die Entwicklung der Belegungssituation von Einrichtungen der Behindertenhilfe ergibt sich aus der 
folgenden Darstellung. Eine nach Geschlecht differenzierte Übersicht liegt nicht vor. 
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Bei der Darstellung ist zu berücksichtigen, dass es bezogen auf die beiden vorstehenden Tabellen 
Doppelnennungen gibt. Personen, die in der WfbM arbeiten und stationär in einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe wohnen, werden zweifach erfasst.  

Zu 4.2 und 4.3: 

Mindestens seit Anfang der 1980er-Jahre wird die gebotene bzw. im früheren System des Selbst-
kostendeckungsprinzip die höchstens abrechenbare Personalmenge in Form von Personalschlüs-
seln vereinbart. Damit ist zugleich sichergestellt, dass die Menge des Personals in sich gegliedert 
nach den erforderlichen Qualifikationen im Verhältnis zur Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner 
bzw. Besucherinnen und Besucher stets gleich bleibt. Bei einem vereinbarten Mindestpersonal-
schlüssel von 1:10 muss eine Einrichtung mit 40 Bewohnerinnen und Bewohnern 4 Vollzeitkräfte 
vorhalten. Steigt die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner auf 80, so ist die Einrichtung gehalten, 
8 Vollzeitkräfte vorzuhalten. 

Seit dem Jahr 2000 sind die Personalschlüssel in den teilstationären und stationären Einrichtungen 
in der Kostenträgerschaft des Landes als überörtlichem Träger der Sozialhilfe faktisch unverändert 
geblieben. Diese Personalschlüssel sind differenziert nach den verschiedenen Leistungstypen. 

Eine Übersicht über die verschiedenen Leistungstypen gibt Anlage 2. Die vereinbarten Mindest-
personalschlüssel sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich. 
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Die Qualifikation des Personals ergibt sich aus den Rahmen- und Regelleistungsbeschreibungen, 
welche die Gemeinsame Kommission nach dem LRV beschlossen hat. Die Regelleistungsbe-
schreibungen der „Anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen“ sowie „Wohnen für Menschen 
mit geistiger Behinderung im Erwerbs- Seniorenalter“ und die Rahmenleistungsbeschreibung „Ta-
gesförderstätte“ sind exemplarisch beigefügt (Anlagen 3 a - 3 c). 

Die Werkstätten für behinderte Menschen sollen nach der Werkstättenverordnung im Arbeitsbe-
reich Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung mit einem Personalschlüssel von 1:12 und sozi-
alpädagogische Fachkräfte mit einem Personalschlüssel von 1:120 beschäftigen. 

Zur Anzahl der Beschäftigten in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen liegt keine 
Gesamtübersicht vor.  

Die Einrichtungen der ambulanten Eingliederungshilfe liegen in der Zuständigkeit der örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe. Hier werden in aller Regel keine Personalschlüssel vereinbart. Der Regelfall ist 
vielmehr, dass der Unterstützungsbedarf des jeweiligen Leistungsberechtigten in Stunden je Wo-
che festgelegt wird. Der Träger des ambulanten Dienstes hat durch die Vereinbarung mit dem Leis-
tungsträger die festgelegte Stundenzahl zu erbringen. Dem Land liegen keine Daten im Einzelnen 
vor. 

Zu 4.4: 

Auf die Antwort zu Frage 1.6 wird verwiesen. Weitergehende Erkenntnisse liegen nicht vor. 

Zu 4.5 und 4.6: 

Die Bundesanstalt für Arbeit (jetzt: Bundesagentur für Arbeit) und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten für Behinderte (jetzt: Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen e. V.) haben im Jahr 2002 Rahmenprogramme zur Regelung von beruflichen Bildungsmaß-
nahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben vereinbart. Die Rahmenprogramme sind weiterhin gültig. Die 
Landesregierung sieht keine Veranlassung, Initiativen im Verantwortungsbereich der Bundesagen-
tur zu ergreifen. Die Vereinbarung kann über die Internetadresse www.bundesagentur-fuer-
Arbeit.de in der Rubrik „Veröffentlichungen“ unter dem Suchwort „Info 10/2002“ eingesehen bzw. 
heruntergeladen werden. 

Zur näheren Ausgestaltung der zu erbringenden Leistungen hat das Land als überörtlicher Träger 
der Sozialhilfe mit seinen Vertragspartnern durch den Niedersächsischen Landesrahmenvertrag I 
nach § 93 ff. BSHG (heute: § 75 ff. SGB XII) sowie die diesem nachfolgenden Vereinbarungen II 
und III nähere Absprachen getroffen. Auf die Antwort zu Frage 4.15 wird verwiesen. Zu diesen Ver-
einbarungen wurden Regelleistungsbeschreibungen, u. a. für die WfbM, verfasst. Dort wurde u. a. 
festgehalten, dass „die WfbM (…) den behinderten Menschen die Möglichkeit (anbietet), an ar-
beitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der erworbenen Leistungsfähigkeit 
z. B. im körperlichen, sprachlichen, lebenspraktischen und gestalterischen Bereich sowie zur Wei-
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terentwicklung der Persönlichkeit, z. B. im sozialen, musischen und kreativen Bereich teilzuneh-
men“. Dies entspricht auch den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 5 Werkstättenverordnung. 

Zu 4.7: 

Einer Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen geht in der Regel eine Beratung des 
Leistungsberechtigten und gegebenenfalls seiner Angehörigen, seines gesetzlichen Betreuers oder 
seiner Vertrauensperson voraus. Zugänge erfolgen nach Abschluss des Schulbesuchs, aus ande-
ren Rehabilitationsmaßnahmen und aus der Erwerbslosigkeit. Der Fachausschuss an der WfbM 
(§ 2 Werkstättenverordnung - WVO) gibt vor der Aufnahme des behinderten Menschen eine Stel-
lungnahme ab, ob Leistungen einer WfbM benötigt werden. In der Regel wird bei Aufnahme in einer 
WfbM zunächst das Eingangsverfahren durchlaufen. Näheres dazu ist im § 3 WVO beschrieben. 
Nach Durchlaufen des Eingangsverfahrens erfolgt in der Regel der Wechsel in den Berufsbildungs-
bereich. Das kann auch auf Menschen zutreffen, die bereits andere Rehabilitationsmaßnahmen 
durchlaufen haben oder die bisher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt waren. In weni-
gen Ausnahmefällen kann am Ende des Eingangsverfahrens auch festgestellt werden, dass eine 
Förderung im Berufsbildungsbereich nicht zu den angestrebten Zielen führen wird. In solchen Fäl-
len ist ein Wechsel in eine Tagesförderstätte die angezeigte Maßnahme.  

Wie viele Teilnehmer nach Ende des Eingangsverfahrens bzw. des Berufsbildungsbereichs in den 
Arbeitsbereich der WfbM bzw. in die Tagesförderstätte wechseln, wird nicht erfasst.  

Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, wie viele Menschen im Laufe eines Kalenderjahres 
in den Arbeitsbereich der WfbM oder in eine Tagesförderstätte aufgenommen wurden. Dargestellt 
werden die Veränderungen jeweils gegenüber dem Vorjahr: 

 WfbM Fördergruppen Zugänge gesamt 
31.12.2001   995   70 1 065 
31.12.2002   744   44   788 
31.12.2003 1 018   53 1 071 
31.12.2004   970 125 1 095 
31.12.2005   821   54   875 
31.12.2006 1 044   49 1 093 
31.12.2007   900 177 1 077 

Quelle: Interne Statistik des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie (LS) 

Zu 4.8: 

Nach Auskunft der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit geht die 
dort geführte Statistik (siehe nachstehende Übersicht) über Abgänge in die Erwerbstätigkeit nicht 
weiter als bis in das Jahr 2007 zurück und lässt auch keine Aussagen über die Dauer der Beschäf-
tigungsverhältnisse zu. 
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Zu 4.9: 

Nach dem sehr fortschrittlichen Recht des SGB IX steht die WfbM allen Menschen zur Verfügung, 
die aufgrund ihrer Behinderung dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wer die Vor-
raussetzungen erfüllt, hat ein Recht auf Beschäftigung in einer Werkstatt.  

Insbesondere über etwaige Probleme bei der Rückkehr in eine WfbM hat die Landesregierung kei-
ne Erkenntnisse.  

Es gehört den gesetzlich festgelegten Aufgaben der Werkstätten, den Übergang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt als grundlegendes Förderziel anzustreben.  

Dies beginnt damit, dass die Ausstattung der Arbeitsplätze weitgehend dem Standard des allge-
meinen Arbeitsmarktes zu entsprechen hat. Darüber hinaus sind Übergangsgruppen mit besonde-
ren Förderangeboten einzurichten, individuelle Förderpläne zu entwickeln und Trainingsmaßnah-
men, Betriebspraktika und die Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen zu ermöglichen. 
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Obwohl die Träger niedersächsischer Werkstätten alle diese Maßnahmen - besonders intensiv die 
Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsstätten - durchführen, ist der Anteil der Werkstattbeschäf-
tigten, denen ein dauerhafter Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingt, sehr niedrig. Das 
trifft für ganz Deutschland zu. 

Um für die behinderten Beschäftigten eine weitere Variante zur Förderung des Übergangs auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt anzubieten, hat die Niedersächsische Landesregierung mit dem „Budget 
für Arbeit“ ein bundesweit beachtetes weiteres Modell entwickelt, das in mittlerweile ca. 20 Einzel-
fällen zur Beschäftigung auf Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes geführt hat. 

Zu 4.10: 

Die folgenden Angaben sind der jährlichen Statistik des BMAS zur Rentenversicherung von Men-
schen mit Behinderungen in Werkstätten entnommen. Angaben zum Arbeitsentgelt der behinderten 
Menschen sind in dieser Statistik als Monatsdurchschnitt enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass in der Ermittlung des monatlichen durchschnittlichen Arbeitsentgeltes auch Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich der WfbM einbezogen wer-
den und das durchschnittliche Arbeitsentgelt von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich 
etwas höher liegt. Eine Differenzierung nach Alter und Geschlecht liegt nicht vor.  

Entwicklung der monatlichen Arbeitsentgelte in Werkstätten für 
behinderte Menschen in Euro  
Jahr Niedersachsen Bundesweit 
2000 158,64 136,30 
2001 174,91 148,80 
2002 169,76 159,81 
2003 175,68 159,13 
2004 169,75 154,36 
2005 167,83 154,69 
2006 171,23 156,70 
2007 176,60 158,49 

Quelle: BMAS; Ergebnisse der Statistik zur Rentenversicherung von Werkstattbeschäftigten 

Das Durchschnittsentgelt ist aus der Gesamtsumme der sozialversicherungspflichtigen tatsächlich 
erzielten Arbeitsentgelte errechnet. Das Arbeitsförderungsgeld unterliegt ebenfalls der Sozialversi-
cherungspflicht, ist also (seit dem Jahr 2001) in der Gesamtsumme enthalten. Diese Statistik wird 
gemäß § 4 Abs. 1 der Aufwendungserstattungs-Verordnung seit dem Jahr 1994 jährlich erhoben. 

Zu 4.11: 

Werkstattbeschäftigte, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, erhalten - wie alle leis-
tungsberechtigten Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Einrichtungen leben - 
nach § 35 Abs. 2 SGB XII bundeseinheitlich einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung in Höhe 
von mindestens 27 % des Eckregelsatzes (zurzeit 359 Euro). Gegenwärtig beträgt der Barbetrag 
demnach monatlich 96,93 Euro. Abweichende Regelungen in anderen Bundesländern sind nicht 
bekannt. 

Darüber hinaus erhalten Personen, die am 31. Dezember 2004 einen Anspruch auf einen zusätzli-
chen Barbetrag nach § 21 Abs. 3 S. 4 BSHG hatten, aufgrund der Besitzstandswahrungsregelung 
in § 133 a SGB XII auch weiterhin einen Zusatzbarbetrag in der für Dezember 2004 gezahlten Hö-
he, soweit die Tatbestandsmerkmale des früheren § 21 Abs. 3 Satz 4 BSHG weiterhin vorliegen.  

Ein Kostenbeitrag ist aus dem Barbetrag nicht zu leisten. Die Erhebung von Kostenbeiträgen richtet 
sich nach den Einkommensverhältnissen der leistungsberechtigten Person. Durch eine Nichtbe-
rücksichtigung von Einkommensanteilen stehen stationär betreuten Werkstattbeschäftigten über 
den Barbetrag hinaus weitere Geldmittel zur Verfügung. 

Bei der Einkommensberechnung ist nach den Regelungen des SGB XII bei einer Beschäftigung in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen von dem Entgelt ein Achtel des Eckregelsatzes 
(44,88 Euro) zuzüglich 25 % des diesen Betrag übersteigenden Entgelts vom Einkommen abzuset-
zen. Der sich daraus ergebende Betrag steht den leistungsberechtigten Personen zusätzlich zum 
Barbetrag zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten die im Arbeitsbereich einer WfbM arbeitenden 
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behinderten Menschen zusätzlich ein Arbeitsförderungsgeld von monatlich 26 Euro,  wenn das Ar-
beitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt 
(§ 43 SGB IX). Das Arbeitsförderungsgeld bleibt gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII bei der Ein-
kommensberechnung ebenfalls unberücksichtigt und steht der leistungsberechtigten Person zur 
persönlichen Verfügung. Zusätzlich wird eine Arbeitsmittelpauschale i. H. v. monatlich 5,20 Euro 
(§ 3 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 der VO zur Durchführung des § 82 SGB XII) vom Einkommen abgesetzt, 
die dem Leistungsberechtigten ebenfalls zur Verfügung steht. 

Zu 4.12: 

Der Barbetrag zur persönlichen Verfügung zählt zum notwendigen weiteren Lebensunterhalt in Ein-
richtungen. Er dient insbesondere der Deckung folgender Bedarfe: 

– persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens einschließlich Fahrgeld für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr, 

– Körperpflege, soweit dies über den von der Einrichtung zu erbringenden hygienischen Sach-
aufwand hinausgeht,  

– Reinigung der Kleidung und Schuhe, Instandhaltung der Schuhe, Kleidung und Wäsche in klei-
nerem Umfang und 

– Zuzahlungen nach § 61 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). 

Das nicht anzurechnende Entgelt aus einer Werkstattbeschäftigung steht der leistungsberechtigten 
Person ebenfalls zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse zur Verfügung. 

Zu 4.13 und 4.14: 

Für die Einschätzung eines zukünftigen Bedarfes an Werkstattplätzen sind zu berücksichtigen: 

– die Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und der Tagesbildungsstätten, 

– die Anzahl derjenigen, die mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „Geistige Ent-
wicklung“ und „Lernen“ integrativ beschult werden sowie  

– die wachsende Anzahl der sogenannten Quereinsteiger, also Menschen, die bereits auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren und diesem nicht mehr oder noch nicht wieder zur Verfü-
gung stehen. 

Folgende Förderschulen sind in Niedersachsen dem Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben/Berufliche Rehabilitation zugeordnet: 

– Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung, 

– Förderschule Schwerpunkt Hören (Schwerhörige, Gehörlose), 

– Förderschule Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, 

– Förderschule Schwerpunkt Lernen, 

– Förderschule Schwerpunkt Sehen (Sehbehinderte, Blinde). 

Die Schüler, die Förderschulen besuchen, sind nicht zwingend schwerbehindert. Nach § 2 Abs. 2 
SGB IX sind Menschen im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre 
Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB IX rechtmäßig im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuches haben. In Niedersachsen stellt das Versorgungsamt eine Schwerbehinde-
rung fest.  

Um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Agentur für Arbeit zu erhalten, müssen die 
Kriterien des § 19 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) erfüllt sein. Die Feststellung der Behin-
derung trifft bei der Agentur für Arbeit der Berater Reha/SB anhand von Fachgutachten des Ärztli-
chen und/oder Psychologischen Dienstes. 
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Schüler der Förderschule Schwerpunkt Lernen, die den Hauptanteil der behinderten Jugendlichen 
stellen, sind regelmäßig nicht als schwerbehinderte Menschen anerkannt. Sie können behinderte 
Menschen i. S. d. § 19 SGB III sein und durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) gefördert werden. 

Grundsätzlich steht Abgängern von Förderschulen das gesamte Spektrum der Ausbildungen offen. 
Dies beinhaltet auch schulische Ausbildungen und Studiengänge. Einschränkungen sind aus-
schließlich durch Eignung und Neigung des Schülers gegeben (§ 97 Abs. 2 SGB III). Bei der Aus-
wahl der Leistungen sind Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes angemessen zu berücksichtigen. Soweit es erforderlich ist, schließt das Verfahren 
zur Auswahl der Leistungen eine Abklärung der beruflichen Eignung oder eine Arbeitserprobung 
ein. 

Neben den Vollausbildungen wurden speziell für lernbehinderte Jugendliche, die diesem Anforde-
rungsniveau nicht entsprechen, Ausbildungsberufe mit geringeren theoretischen Anforderungen 
eingerichtet. Dieses sind die Werker- bzw. Helferberufe nach § 66 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG)/§ 42 Gesetz zur Ordnung des Handwerks (HwO). Die Förderung liegt bei der BA. 

Ausbildungen werden sowohl betrieblich als auch außerbetrieblich durchgeführt. Bei der überbe-
trieblichen Form gibt es für behinderte Jugendliche ein gestuftes Konzept, das den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der Rehabilitanden Rechnung trägt. 

– Allgemeine Maßnahmen nach § 100 SGB III: Die individuelle Bedarfssituation kann mit den 
(Regel-)Leistungen des SGB III abgedeckt werden.  

– Reha-spezifische Maßnahmen nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 b SGB III: Die individuelle Bedarfssitua-
tion erfordert eine reha-spezifische Ausgestaltung (zusätzlicher Personaleinsatz; qualifiziertes 
Personal), die außerhalb einer Rehabilitationseinrichtung wohnortnah erbracht wird. 

– Besondere Einrichtungen nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 a SGB III: Wegen Art und Schwere der Be-
hinderung oder zur Sicherung des Rehabilitationserfolges (Infrastruktur, begleitende Dienste) ist 
die Teilnahme an einer Maßnahme in einer Rehabilitationseinrichtung unumgänglich, gegebe-
nenfalls mit Internatsunterbringung. 

Die Förderung einer schulischen Ausbildung ist nur möglich, wenn aus behinderungsbedingten 
Gründen eine andere schulische Ausbildung nicht in Betracht kommt und eine besondere Einrich-
tung erforderlich ist. 

Die Notwendigkeit, für eine (Wunsch-)Ausbildung den Wohnort wechseln zu müssen, ist kein be-
hinderungstypisches Phänomen. Die Problemlagen der nicht behinderten Jugendlichen sind ähn-
lich. Für Jugendliche mit Sinnesbehinderungen oder ausgeprägten körperlichen Einschränkungen 
ist diese Notwendigkeit schon in der Schule gegeben und stellt kein neues Problem dar. Sofern ei-
ne besondere Einrichtung für eine erfolgreiche Ausbildung notwendig ist, wird der behinderte Aus-
zubildende dort im Internat untergebracht. 

Grundsätzlich muss der jugendliche Rehabilitand sicherstellen, dass er seine Ausbildungsstätte er-
reichen kann. Dies unterscheidet ihn nicht von anderen Auszubildenden. 

Eine Ausnahme besteht, wenn Öffentliche Verkehrsmittel aufgrund der behinderungsbedingten 
Einschränkungen nicht genutzt werden können. Dann sind Leistungen im Rahmen der Kraftfahr-
zeughilfeverordnung notwendig, die z. B. den behinderungsgerechten Transport, den Erwerb der 
Fahrerlaubnis, Zuschüsse zur Beschaffung eines behinderungsgerechten Kfz und die behinde-
rungsgerechte Ausstattung umfassen. 

Da eine qualifizierte Ausbildung den besten Schutz vor Arbeitslosigkeit darstellt, werden im Verfah-
ren zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Jugendliche vorrangig der Abschluss einer Ausbil-
dung und daran anschließend die dauerhafte Integration auf dem Arbeitsmarkt angestrebt. 

Wenn eine Ausbildung vom Jugendlichen nicht gewünscht wird oder Ausbildungsreife bzw. 
-eignung nicht erreicht werden kann, wird die Vermittlung eines behinderungsgerechten Arbeits-
platzes angestrebt. Hierbei wird der Rehabilitand durch Arbeitsvermittlung, Gewährung von Zu-
schüssen an den Arbeitgeber und Förderung von integrierenden Maßnahmen unterstützt. 
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Anfang 2008 wurde durch die BA das Maßnahmeangebot für den Bereich der Eingangsdiagnostik 
um die Maßnahme „Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter Men-
schen (DIA-AM - Grenzbereich zwischen den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und 
den Zugangsvoraussetzungen von WfbM)“ erweitert. Diese Maßnahme dient der Abklärung bzw. 
der Diagnose (§ 33 Abs. 4 SGB IX), ob und in welchem Umfang Art oder Schwere der Behinderung 
einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt entgegenstehen bzw. der Frage, ob wegen Art 
und Schwere der Behinderung die WfbM die notwendige und geeignete Einrichtung für die Teilhabe 
am Arbeitsleben ist (§ 136 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 

Zum 1. Januar 2009 ist das Instrument der Unterstützten Beschäftigung gemäß § 38 a SGB IX neu 
eingeführt worden. Unterstützte Beschäftigung ist eine individuelle Unterstützung für diejenigen be-
hinderten Menschen, die einen besonderem Unterstützungsbedarf haben, einer Aufnahme in einer 
WfbM jedoch nicht bedürfen. Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist der Abschluss eines Arbeits-
vertrages und damit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. 

Zur Zielgruppe für DIA-AM und für die Unterstützte Beschäftigung zählen insbesondere lernbehin-
derte Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Grenzbereich zur geistigen Behinderung und 
geistig behinderte Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Grenzbereich zur Lernbehinderung. 

Zu 4.15: 

Bis zum Jahr 2002 war mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege der pflege-
satzwirksame Personalaufwand in Werkstätten für Behinderte und Fördergruppen an Werkstätten 
sowie über den pflegesatzwirksamen Personalaufwand für besonders betreuungsbedürftige Behin-
derte in WfbM (Arbeitsbereich) und Besucher von Fördergruppen an WfbM abgestimmt (sogenann-
te Spitzenbetragsvereinbarung). Im Rahmen dieser Spitzenbetragsvereinbarung wurden in der 
Vergangenheit individuelle Entgeltvereinbarungen mit den einzelnen Werkstattträgern getroffen. 

In Umsetzung des LRV I sowie den beiden Folgevereinbarungen II und III wurden sodann Rahmen- 
und Regelleistungsvereinbarungen zwischen den Vertragspartnern verhandelt und vereinbart, die 
für den Leistungstyp WfbM folgende Mindestpersonalausstattung vorsehen: 

Werkstatt für behinderte Menschen 
(nur Arbeitsbereich) 

Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung  1,0 : 12 

  Sozialpädagogische Fachkräfte 1,0 : 120 
Werkstatt für behinderte Menschen 
(inkl. Tagesförderstätte) 

für 85% aller Werkstattbeschäftigten 

  Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung  1,0 : 12 
  Sozialpädagogische Fachkräfte  1,0 : 120 
  für 15 % aller Werkstattbeschäftigten: (besonders betreu-

ungsbedürftige Werkstattmitarbeiter/ Tagesförderstätten-
besucher) 

  Betreuungskräfte 1,0 : 5 
 

Der Ergänzungsvertrag („III. Vertrag“) zur Vereinbarung zur Fortführung der Inhalte und Regelun-
gen des Niedersächsischen Landesrahmenvertrages nach § 93 d Abs. 2 BSHG und des Nieder-
sächsischen Landesrahmenvertrages zur Vergleichbarkeit (FFV LRV) schreibt die einheitlichen 
Leistungsstandards gemäß Regelleistungsbeschreibung inkl. der Personalstandards fort. 

Die Förderung und Betreuung der Menschen mit Behinderung in niedersächsischen WfbM ist be-
zogen auf Personal- und Betreuungsschlüssel, sowie Qualifikation mit denen anderer Bundeslän-
der vergleichbar. 

Zu 4.16 und 4.17: 

Es liegen keine Erkenntnisse über den Wechsel von Leistungsberechtigten aus Tagesförderstätten 
in WfbM bzw. von WfbM in Tagesförderstätten vor. 
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Zu 4.18: 

Mit Stand 31. Dezember 2000 gab es in Niedersachsen 59 Tagesförderstätten in WfbM (ohne Ta-
gesförderstätten an Wohnstätten) mit insgesamt 1.009 betreuten Menschen. Mit Stand 31. Dezem-
ber 2007 gab es in Niedersachsen 65 Tagesförderstätten in WfbM (ohne Tagesförderstätten an 
Wohnstätten) mit insgesamt 1 296 betreuten Menschen.  

Auf die Antwort zu Frage 4.1 zur Entwicklung der Belegungszahlen in allen Tagesförderstätten 
nach Altersgruppen wird verwiesen. 

Zu 4.19: 

Bereits der Landesrahmenvertrag I vom 1. Januar 2002 berücksichtigt konsequent das Zwei-Milieu-
Prinzip. Für jeden Menschen mit Behinderung in früheren „vollstationären Einrichtungen“ gibt es 
seitdem zwei Leistungsvergütungen, eine für das Wohnen, eine für die Tagesstruktur. Die Bereit-
stellung zusätzlicher Mittel war dafür nicht erforderlich. Die neuen Leistungsvergütungen wurden 
vielmehr kostenneutral aus dem bis dahin geltenden Pflegesatz abgeleitet. 

Im Übrigen wird auf die Übersichten zu den Fragen 1.4, 1.9 und 1.10 verwiesen. 

Zu 4.20: 

Im Bereich des Wohnens erbringen die beim Leistungserbringer beschäftigten Fachkräfte Hilfen zur 
emotionalen und psychischen Entwicklung. Die Fachkräfte geben Hilfen bei der Bewältigung von 
Angst, Unruhe, Spannungen, bei der Bewältigung von Antriebsstörungen, bei der Bewältigung pa-
ranoider oder affektiver Symptomatiken und beim Umgang mit und Abbau von erheblich selbst- und 
fremdgefährdenden Verhaltensweisen. Diese Aufgaben werden nicht als besonderer Problembe-
reich angesehen. Die fachgerechten Hilfen sind als Maßnahme der Eingliederungshilfe in spezifi-
schen Leistungsvereinbarungen geregelt. Besondere Maßnahmen plant die Landesregierung daher 
nicht. 

Zu 4.21: 

Die Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde DGPPN) hat 
11. August 2009 Stellung zur zielgruppenspezifischen psychiatrischen und psychotherapeutischen 
Versorgung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Störungen 
genommen. Die DGPPN setzt sich mit der Situation geistig behinderter Menschen mit psychischen 
Störungen auseinander und formuliert zur Verbesserung der Situation in Deutschland zahlreiche 
Thesen. Sie bezeichnet ihre Stellungnahme selbst als Positionspapier.  

Die Landesregierung wird die in der Stellungnahme aufgeführten Thesen kritisch reflektieren und 
dort, wo es angezeigt erscheint, Verbesserungsvorschläge in angemessener Weise berücksichti-
gen. 

Soweit sich die Thesen auf die Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung, insbe-
sondere im ambulanten vertragsärztlichen Bereich, beziehen, spricht die DGPPN die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes und die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben durch die Partner der 
gemeinsamen Selbstverwaltung an. Dies sind die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kran-
kenkassen sowie deren Verbände und gemeinsame Gremien auf Bundes- und Landesebene (z. B. 
Bewertungsausschuss, Gemeinsamer Bundesausschuss).  

Sofern der Bund diese Thesen bei entsprechenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt, wird 
sich die Niedersächsische Landesregierung bei ihrer Beteiligung über den Bundesrat einbringen.  

Zu 4.22: 

Gemäß § 1 SGB IX erhalten behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen Leistungen 
nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Be-
nachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürf-
nissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen.  
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Die Landesregierung hat Grund für die Annahme, dass Leistungsträger und Leistungserbringer die-
se rechtlichen Vorgaben beachten. Über die sich daraus ergebende Vielzahl individuell und ge-
schlechtsspezifisch ausgerichteter Hilfeansätze im Einzelfall liegen der Landesregierung keine 
Kenntnisse vor. Im Übrigen sind die Leistungen der Sozialhilfe seit jeher am Einzelfall orientiert. 
Dies entspricht auch dem Selbstverständnis der Einrichtungsträger. 

Als Beispiel für geschlechtsspezifische Hilfeansätze sei auf die Empfehlungen zur Sexualaufklä-
rung und -erziehung von jungen Frauen mit einer geistigen Behinderung hingewiesen, die die nie-
dersächsischen Landesverbände der Lebenshilfe und Pro Familia erarbeitet haben. 

 

5. Selbstbestimmtes Leben und Wohnen 

Im Zusammenhang mit dem Paradigmenwechsel in der Politik für Menschen mit Behinderungen 
etwa seit dem Jahr 1998 haben Bund- und Länder die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, 
dass Menschen mit Behinderungen ihr Leben so weit wie möglich in freier Selbstbestimmung ges-
talten können. Das Recht auf eine unabhängige Lebensführung einschließlich der freien Bestim-
mung des Aufenthaltsorts und der jeweiligen Wohnform wird davon umfasst. So können unter be-
stimmten Voraussetzungen die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach §§ 55 
SGB IX, beispielsweise in Verbindung mit einer Eingliederungshilfeleistung nach § 53 ff. SGB XII, 
für eine „Wohnassistenz“ gewährt werden. Es handelt sich dabei um eine budgetfähige Leistung, 
die im Rahmen eines Persönlichen Budgets bewilligt werden könnte. Selbstbestimmtes Leben und 
Wohnen werden auch in § 55 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 SGB IX ausdrücklich angesprochen.   

Zu 5.1 und 5.2: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine statistischen Daten vor. Für ambulant erbrachte Leistun-
gen zur Teilhabe können diverse Rehabilitationsträger zuständiger Leistungsträger sein. Das Land 
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe kann kein zuständiger Leistungsträger sein.  

Zu 5.3: 

Eine Bewertung anhand statistischer Daten ist nicht möglich. Die Landesregierung erwartet und 
begrüßt vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe eine spürbare Zunah-
me von „ambulanten Wohnformen“. Auf die Ausführungen zu Frage 9 wird verwiesen. 

Zu 5.4: 

Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum ist vorrangig eine Aufgabe der 
kommunalen Ebene. Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über etwaige Versäumnisse 
vor. 

Mit den Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung werden zunehmend die sich aus der demo-
grafischen Entwicklung allgemein ergebenden spezifischen Bedürfnisse älterer (und damit oft auch 
behinderter) Einwohnerinnen und Einwohner berücksichtigt und entsprechende Vorhaben entspre-
chend gefördert. 

Die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen seit dem Jahr 2000 geförder-
ten Maßnahmen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Zu 5.5: 

Hier sind zu nennen: 

– Geförderte gemeinschaftliche Wohnformen im Mietwohnungsbau:  

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen werden gemeinschaftliche 
Wohnformen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung in Form von Wohngruppen 
oder Wohngemeinschaften gefördert. Bis zum Jahr 2006 war dies als Modellförderung möglich. 
Mit dem Wohnraumförderprogramm 2007 wurden diese Wohnformen in die Regelförderung in-
tegriert. Bauvorhaben für Betreutes Wohnen haben Vorrang. In diesem Fall sind entsprechende 
Betreuungsverträge neben den Mietverträgen zu schließen. 

– Eigentumsförderung für Haushalte mit schwerbehinderten Personen: 

Haushalte mit schwerbehinderten Personen, bei denen aufgrund der Behinderung ein besonde-
rer baulicher Aufwand erforderlich ist, um die Wohnungen behindertengerecht zu gestalten, 
können im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden. Gefördert werden 
Neubau, Aus-/Umbau oder Erweiterung sowie Kauf und Erwerb im Zusammenhang mit Moder-
nisierung von selbstgenutzten Eigentumsmaßnahmen. 

Zu 5.6: 

Die Finanzierung stationärer Wohnformen erfolgt seit dem Inkrafttreten der Niedersächsischen 
Landesrahmenvereinbarung zum 1. Januar 2002 aufgrund der dort verabredeten Regularien. 

Bezüglich der ambulanten Wohnangebote ist darauf hinzuweisen, dass das Land unter der Prämis-
se ‚ambulant vor stationär’ aufgrund der Entschließung des Landtages vom 20. Mai1983 (LT-Drs. 
10/1178) in den Jahren 1984 bis 2007 die Einrichtung von Wohngemeinschaften für Menschen mit 
geistigen und seelischen Behinderungen sowie die Betreuung dieses Personenkreises in Einzel-
wohnungen gefördert hat. Hierfür wurden 50 % der Personalkosten übernommen. 

Nachdem die Fördermöglichkeit zunächst nur zögerlich in Anspruch genommen worden ist, sind ab 
dem Jahr 1990 vermehrt Wohngemeinschaften entstanden. Die Aufnahme von neuen Wohnge-
meinschaften in das Förderprogramm wurde im Jahr 2001 beendet. Bei den im Zeitraum von 2001 
bis 2007 gewährten Förderungen handelte es sich lediglich um eine Ausförderung, da die Bezu-
schussung der einzelnen Wohngemeinschaften für jeweils zehn Jahre zugesichert worden war. Mit 
dem Quotalen System zur Finanzierung der Sozialhilfe steht seit dem Jahr 2001 ein neues Instru-
ment zur Verfügung, das Anreize zur Schaffung neuer ambulanter Wohnangebote gibt.  

Die Landesregierung geht davon aus, dass es im Wesentlichen zu einer Verschiebung der Bedarfe 
kommen wird. Es werden voraussichtlich mehr Menschen mit Behinderung und ambulant leistbarer 
Unterstützung und Betreuung in Wohnformen leben, die nicht an eine stationäre Einrichtung der 
Eingliederungshilfe gebunden sind.  

Parallel dazu entwickeln die stationären Einrichtungen schon seit Jahren Wohnformen, die auf eine 
Verselbständigung vorbereiten. Diese Angebote werden insbesondere auch erforderlich sein, um 
den Schritt jüngerer Menschen mit Behinderung aus dem Elternhaus in die eigenständige Wohn-
form zu begleiten. Die Altersstruktur der Menschen mit Behinderung und die mit zunehmendem Al-
ter steigenden Unterstützungs- und Hilfebedarfe machen stationäre Wohnangebote auch in Zukunft 
notwendig.  

Wohnformen, die passgenaue Hilfen im Einzelfall bei höchstmöglicher Selbständigkeit erlauben, 
sind bei der Trennung von ambulant und stationär nicht möglich. Die Landesregierung strebt an, die 
Trennung von ambulant und stationär aufzuheben. 

Bei der derzeit gegebenen Aufgabenverteilung zwischen dem Land und den Kommunen sind die 
Kommunen für die Schaffung zusätzlicher ambulanter Angebote zuständig. Um die Kommunen da-
bei zu unterstützen und zu motivieren lässt das Land hinsichtlich der Kosten der ambulanten Ange-
bote einen Berechnungsmodus im Quotalen System gegen sich gelten, der die Kommunen be-
günstigt. 
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Zu 5.7: 

Es werden keine Erhebungen vorgenommen, in welchen persönlichen Bezügen behinderte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Werkstätten wohnen. 

Zu 5.8: 

Bei der sozialen Wohnraumförderung werden Mietwohnungen und gemeinschaftliche Wohnformen 
für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen vorrangig in der Form des Betreuten Woh-
nens gefördert. Aufgrund des Bedarfs wird die Landesregierung diesen Förderschwerpunkt im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel fortsetzen. 

Die ambulante Betreuung hat für geistig behinderte Menschen in den letzten fünf bis zehn Jahren 
eine außerordentliche Entwicklung durchlaufen. Künftig werden die Platzzahlen im stationären Be-
reich kaum noch steigen. Der absehbar steigende Bedarf an Wohnmöglichkeiten für wesentlich be-
hinderte Menschen wird überwiegend durch ambulante Angebote abgedeckt werden können. Die 
Altersentwicklung dieser Menschen wird jedoch ein gewisses Kontingent stationärer Wohnmöglich-
keiten gleichzeitig unentbehrlich machen. Mit dem Persönlichen Budget, einer neuen Hilfeform, bei 
der die behinderten Menschen vom Sozialleistungsträger Geld erhalten um sich ihre notwendige 
Hilfen selber einzukaufen, wird dieser Trend noch verstärkt werden. 

Die im Quotalen System gesondert ausgewiesenen Kosten für Eingliederungsmaßnahmen im am-
bulant betreuten Wohnen haben sich in den Jahren von 2001 bis 2008 von rund 13,2 Mio. Euro auf 
53,2 Mio. Euro vervierfacht. Dies belegt, dass die Angebote des ambulant betreuten Wohnens für 
wesentlich behinderte Menschen begünstigt und auch künftig noch zunehmen werden. 

 

6. Mobilität und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung 

Eine umfassende Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen ist aus Sicht der Landesregierung wei-
terhin ein wesentliches Ziel der Politik für Menschen mit Behinderungen. Diese wird aber nur 
schrittweise herzustellen sein. Die Landesregierung erwartet in diesem Zusammenhang wichtige 
Impulse für die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit in Niedersachsen durch das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im Artikel 9 des Über-
einkommens finden sich Ausführungen zur Zugänglichkeit, die verdeutlichen, dass für Menschen 
mit Behinderungen eine barrierefreie Umweltgestaltung Grundvoraussetzung für die Verwirklichung 
der Menschenrechte ist.  

Festzustellen ist aber auch, dass Niedersachsen bei der Umsetzung der Barrierefreiheit auf einem 
guten Weg ist.  

Die Landesregierung hat mit der Initiative zu dem Gesetz zur Änderung des Baurechts vom 11. De-
zember 2002 eine wesentliche Verbesserung der Bedingungen für Menschen mit Behinderungen in 
ihrer baulichen Umwelt erreicht. Mit diesem Gesetz wurde der Begriff der Barrierefreiheit in die Nie-
dersächsische Bauordnung (NBauO) eingeführt. Erstmals wurden generell für den Geschosswoh-
nungsbau Anforderungen an die Barrierefreiheit eines bestimmten Anteils aller neugebauten Woh-
nungen gestellt. In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen müssen seitdem die Wohnungen in ei-
nem Geschoss des Gebäudes barrierefrei sein. Das bedeutet, dass diese Wohnungen neben ande-
ren Einzelheiten insbesondere stufenlos zugänglich sein und mindestens 0,80 m breite Türen sowie 
mindestens 1,20 m breite Flure haben müssen. Während der parlamentarischen Beratung des Ge-
setzentwurfs wurde noch eine Regelung eingefügt, wonach zusätzlich jede achte Wohnung eines 
Gebäudes einen rollstuhlgerechten Grundriss und Zugang haben muss. Diese Wohnungen müssen 
insbesondere 1,50 m breite Bewegungsflächen für Rollstühle in Küche und Bad und 0,90 m breite 
Türen haben. Der Gesetzgeber hat die Regelung für rollstuhlgerechte Wohnungen vorübergehend 
vom Juli 2005 bis zum Juni 2009 ausgesetzt. 

Mit dem Gesetz ist die Aufzählung der öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen in der NBauO, die 
barrierefrei sein müssen, auf private Verwaltungen ausgedehnt worden. Vorher waren nur Gebäude 
öffentlicher Verwaltungen erfasst. Neu aufgenommen worden sind Verkaufsstätten sowie Schulen, 
Hochschulen und sonstige vergleichbare Ausbildungsstätten. Um die angemessene Ausstattung 
der hier aufgezählten Gebäude und Einrichtungen mit Toiletten und Einstellplätzen sicherzustellen, 
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hat die Landesregierung im Jahr 2004 die Allgemeine Durchführungsverordnung zur Niedersächsi-
schen Bauordnung entsprechend ergänzt. Die Gestaltung weiterer baulicher Einzelheiten beim bar-
rierefreien Bauen ist in den DIN-Normen der Reihen 18024 und 18025 geregelt, die im Jahr 2003 
als Technische Baubestimmungen eingeführt und damit in Niedersachsen verbindliche Vorschriften 
geworden sind. 

Mit dem Niedersächsischen Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vom 
25. November 2007 sollen möglichst viele Barrieren beseitigt werden, die Menschen mit Behinde-
rungen an einer gleichen Teilhabe hindern. Auf folgende Schwerpunkte des Gesetzes wird hinge-
wiesen: 

– Das Recht von Menschen mit Hörbehinderung (Gehörlose, Ertaubte, hochgradig Schwerhörige) 
und Menschen mit Sprachbehinderung, in der Gebärdensprache oder mit lautsprachebegleiten-
den Gebärden zu kommunizieren oder andere Kommunikationshilfen zu verwenden. 

– Die Herstellung barrierefrei gestalteter Lebensbereiche. Der Begriff „Barrierefreiheit“ ist im Ge-
setz umfassend definiert, also nicht nur auf die Beseitigung von räumlichen Barrieren bezogen. 

– Der Anspruch für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung, zur Wahrnehmung eigener 
Rechte im Verwaltungsverfahren sowie zur Wahrnehmung der Interessen in Kindertagesstätten 
und Schulen in deutscher Gebärdensprache oder über geeignete Kommunikationshilfen zu 
kommunizieren. 

– Die Ergänzung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes und der Niedersächsischen Lan-
deswahlordnung hinsichtlich der Verwendung von Stimmzettelschablonen für blinde oder seh-
behinderte Wählerinnen und Wähler. (Für die Landtagswahl am 27. Januar 2008 hat das Land 
dem Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e. V. für die Herstellung und Vertei-
lung der Stimmzettelschablonen - einschließlich Informationsmaterial - die Kosten in Höhe von 
28 000 Euro erstattet). 

– Die Änderung der Niedersächsischen Landeswahlordnung mit dem Ziel, Menschen mit Mobili-
tätsbeeinträchtigungen die Teilnahme an der Wahl durch die Auswahl von geeigneten Wahl-
räumen zu erleichtern. 

– Die Änderung des Niedersächsischen Straßengesetzes mit dem Ziel, beim Straßenausbau die 
Bedürfnisse von blinden, sehbehinderten und mobilitätsbeeinträchtigten Menschen zu berück-
sichtigen. 

– Die Änderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes mit dem Ziel, die Bedürfnisse von 
Menschen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung zu berücksichtigen. 

Eine Evaluierung des Gesetzes ist zum 31. Dezember 2010 vorgesehen. Die Frage, ob die Rege-
lungen zur Herstellung der Barrierefreiheit als ausreichend angesehen werden können, wird dabei 
zu prüfen sein. 

Zu 6.1: 

Eine vollständige Auflistung aller Maßnahmen seit dem Jahr 2000, die die Mobilität von Menschen 
mit Behinderungen in Niedersachsen erhöht haben, ist nicht möglich. Erforderlich hierfür wäre eine 
umfassende Befragung aller Behörden, Gerichte und sonstigen Einrichtungen des Landes sowie 
der der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften (also auch der kommunalen 
Gebietskörperschaften), Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Hierfür wäre ein nicht 
vertretbarer Kosten-, Verwaltungs- und Zeitaufwand erforderlich. Eine flächendeckende Befragung 
im privaten Bereich käme aus Sicht der Landesregierung ohnehin nicht in Betracht. In Anlage 4 
sind beispielhaft Baumaßnahmen aufgeführt. Eine Zuordnung zu Programmen ist nicht möglich, 
weil es sich um Einzelmaßnahmen handelt. Die Auflistung dokumentiert aus Sicht der Landesregie-
rung aber eindrucksvoll die Fortschritte bei der Herstellung möglichst weitgehend barrierefrei ges-
talteter Lebensbereiche. 
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Folgende weitere Maßnahmen werden beispielhaft genannt:  

– Die Landesregierung hat am 20. Januar 2009 den inzwischen eingebrachten Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz und des Ge-
setzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung beschlossen (LT-Drs. 16/85). Ziel des Ent-
wurfs ist es, eine gesetzliche Grundlage für die allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen 
und Dolmetschern und die Ermächtigung von Übersetzerinnen und Übersetzern zu schaffen. 
Der Entwurf sieht auch eine allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
und die Ermächtigung von Übersetzerinnen und Übersetzern für die Gebärdensprache vor. 

– Um die unmittelbare Erreichbarkeit der Polizei über die Telekommunikationsmedien sicherzu-
stellen, werden Techniken und Verfahren eingesetzt, die eine entsprechende Verbindungsauf-
nahme für Menschen mit Behinderungen ermöglichen bzw. erleichtern. Die Webseite der im In-
ternet erreichbaren Onlinewache der Polizei ist unter Berücksichtigung der Grundsätze der Ver-
ordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BITV) aufgebaut. Darüber hinaus ist auf Anregung und in Abstimmung mit den be-
kannten Interessenverbänden die Erreichbarkeit der Polizei für sprach- bzw. hörgeschädigte 
Menschen mittels „Notruf Telefax“ ermöglicht worden.  

– Auch der Intranetauftritt der Oberfinanzdirektion (z. B. das Fachinformationsportal Steuerver-
waltung) ist in einer barrierefreien Form aufrufbar. Durch die bundeseinheitliche Software „Els-
ter“ wird es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, mit den entsprechenden Hilfsmitteln am 
privaten PC die Steuererklärung auszufüllen und sie digital zu signieren. Ein persönliches Auf-
suchen des Finanzamtes durch die Steuerpflichtige bzw. den Steuerpflichtigen ist nicht mehr er-
forderlich.  

– Das Onlineportal des Nationalparks Harz erfüllt ebenfalls die technischen Standards für einen 
barrierefreien Internetauftritt. Zum Behördeninternetauftritt des Landes insgesamt wird ergän-
zend auf die Ausführungen zu Frage 6.4 hingewiesen. 

– Die Niedersächsische Landesregierung verfolgt außerdem seit langem das Engagement der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Sendungen im Fernsehen vermehrt in Form von Unterti-
telungen, Audiodeskriptionen oder Gebärdendolmetschern zu gestalten und somit für Men-
schen mit Behinderung barrierefrei zugänglich zu machen. Auch in den Onlinediensten wird be-
sonders auf eine barrierefreie Gestaltung geachtet. Allerdings unterliegen alle derartigen Ange-
bote in Hörfunk, Fernsehen, und in den Mediendiensten (Internet, Videotext) technischen und 
finanziellen Begrenzungen. 

– Auf Initiative Niedersachsens haben sich bereits im Jahr 2005 alle beteiligten NDR-
Staatsvertragsländer darauf geeinigt, den NDR im Rahmen der Protokollerklärung Nr. 2 zum 
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über den NDR vom 1./2. Mai 2005 darum zu 
bitten, über sein bereits bestehendes Engagement hinaus im Rahmen seiner finanziellen Mög-
lichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt aufzunehmen. Ausdruck der nachhaltigen Verfolgung 
dieses Themas ist aktuell die Umsetzung eines Anliegens der europäischen Richtlinie für au-
diovisuelle Mediendienste im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Mit der Aufnahme des § 3 
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag wurde eine bundesweite Grundlage für alle Veranstalter von öf-
fentlich-rechtlichen und bundesweit verbreiteten privaten Rundfunkprogrammen gelegt, über ihr 
bereits bestehendes Engagement hinaus im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Mög-
lichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt aufzunehmen. Es besteht Einvernehmen zwischen 
allen Bundesländern als Rundfunkgesetzgeber, diese Regelung in einem Zeitraum von zwei 
Jahren zu evaluieren und somit eine Verbesserung der barrierefreien Angebote in den Medien-
diensten weiter zu verfolgen und zu unterstützen. 

– Im Bereich der ÖPNV-Förderung erfolgen die Investitionen in sämtlichen Bereichen wie z. B. 
zentrale Omnibusbahnhöfe, Haltestellen, P+R- und B+R-Anlagen, ÖPNV-Beschleunigungs-
verfahren, Bahnhofsvorplätze, Bau- und Ausbau von Verkehrswegen der Straßenbahnen und 
nicht bundeseigenen Eisenbahnen nach § 3 Nr. 1 d) Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 
Danach sind die Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung be-
rücksichtigt und die Anforderung der Barrierefreiheit beachtet. In den Jahren 2000 bis 2008 sind 
im Rahmen der Förderprogramme rund 1,991 Mio. Euro verausgabt worden. 
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– Bei Um- und Ausbau von Mietwohnraum für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung 
fördert das Land im Rahmen des Niedersächsischen Wohnraumförderprogramms seit dem Jahr 
2007 den erforderlichen Einbau eines Aufzugs mit einem Zuschuss von 40 % der für die Be-
schaffung und Installation eines Aufzuges entstandenen Kosten. Bisher wurden für acht Maß-
nahmen insgesamt 174 900 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen weitere elf 
Maßnahmen in Fördergebieten (Städtebauliche Sanierungsgebiete, ehemalige Unterkunftsge-
biete und Gebiete mit Wohnraumversorgungskonzept bzw. Stadt- oder Stadtteilentwicklungs-
konzept) mit einem Volumen in Höhe von 434 900 Euro (Stand 31. August 2009). 

– Fortschritte konnten in den letzten Jahren auch im Bereich des barrierefreien Tourismus er-
reicht werden. Beispielsweise ist im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue mit dem 
Projektträger, der Burg Lenzen, ein barrierefreier Weg angelegt worden. Niedersachsen war im 
Rahmen einer länderübergreifenden Kooperationsvereinbarung dabei eingebunden. Auch im 
Nationalpark Harz ist ein barrierefreier Weg zur Aussichtsplattform „Hedwigsblick“, eine barrie-
refreie Wildtierbeobachtungsstation, ein barrierefreier Pfad zwischen Altenau und Torfhaus ge-
schaffen worden.  

– Der Einsatz von Niederflur-Erdgasbussen ermöglicht auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl-
fahrern von Bad Harzburg in die Nationalpark-Gaststätte Molkenhaus zu gelangen.  

Zu 6.2 und 6.3: 

Der Landesregierung liegen keine flächendeckenden Informationen über etwaige Defizite auf der 
Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften vor. Handlungsbedarf ist sicherlich im Bereich der 
Behördeninternetauftritte des Landes gegeben. Siehe hierzu die Ausführungen zu 6.4. Darüber 
hinaus wird die barrierefreie Gestaltung von älteren Gebäuden ein wichtiges Anliegen der kom-
menden Jahre sein. 

Letztendlich bleiben auch insoweit die Ergebnisse der Überprüfung des Gesetzes zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen abzuwarten.  

Zu 6.4: 

Eine vollständige Erhebung aller beabsichtigen Einzelmaßnahmen ist nicht möglich. Die als Anla-
ge 5 beigefügte Auflistung dokumentiert aus Sicht der Landesregierung aber, dass das Ziel der 
Barrierefreiheit in den Bereichen Bau weiterhin mit erheblichen Mitteleinsatz verfolgt wird. Eine ent-
sprechende Aussage ist auch für den ÖPNV zu treffen. Die in der Antwort zu Frage 6.1 genannten 
Fördermöglichkeiten bestehen auch weiterhin. 

Im gegenwärtigen Redaktionssystem des Landes zum Betrieb der Behördeninternetauftritte ist fer-
ner eine barrierefreie Nur-Textvariante umgesetzt. Das heißt, sämtliche Inhalte können screenrea-
derfreundlich und unabhängig von vorgegebenen Schriftgrößen aufgerufen werden.  

Alle Internetauftritte der niedersächsischen Landesbehörden werden demnächst auf eine neue 
technische Plattform gebracht, die hilft, das Gesamtangebot noch deutlich barrierearmer zu gestal-
ten, sowohl bei Sehschwäche wie auch bei manuellen Einschränkungen der Nutzerinnen und Nut-
zer. 

Das durch einen Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2000 vorgegebene Landesdesign für Internet-
auftritte soll in Bezug auf Farbgebung und Kontrasttiefe überarbeitet werden. Ein entsprechender 
barrierefreier neuer Designentwurf wurde bereits veranlasst und wird pilothaft inklusive barrierefrei-
er Ausführung ab Dezember 2009 im Dienstleisterportal Niedersachsen online geschaltet.  

Des Weiteren hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie beispielhaft für alle weiteren 
Behörden eine Vorleseassistentensoftware abonniert. Diese Software liest Inhalte vor und hilft 
Textpassagen auf dem Bildschirm zu markieren und zu vergrößern. 

Die Software namens „Browsealoud“ kann von allen Landesdienststellen für ihre Auftritte gebucht 
werden. Leser laden sich lediglich eine kleine kostenfreie Software ähnlich „Adobe Reader“ herun-
ter, um diesen Assistenten benutzen zu können. 
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Zurzeit wird auch die Aufbereitung der textuellen Inhalte nach dem Aspekt Barrierefreiheit „inhaltli-
ches Verständnis“ insbesondere im Bürger- und Unternehmensservice Niedersachsen pilotiert. 
Texte sind möglichst bürgernah und leicht verständlich verfasst, um allen den Zugang zu erleich-
tern.  

Durch die Umsetzung des Dienstleisterportals und den damit verbundenen Ausbau des Bürger- 
und Unternehmensservices in Hinsicht auf ein wesentlich erweitertes Formularkontingent des Lan-
des und diverser Übermittlungsmethoden der Antragsdaten, werden demnächst eine nicht unerheb-
liche Reihe von behördlichen Dienstleistungen der Kommunen und Landesbehörden online abruf-
bar sein. Sehr viele Verwaltungsprozesse können dann ohne Behördengang erledigt werden. Dies 
hilft körperlich eingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 

Zu 6.5: 

Im Zug der Evaluierung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung werden 
auch in diesem Zusammenhang weitgehende Informationen erwartet.  

Zu 6.6: 

Neben den üblichen Beteiligungen, beispielsweise Verbandsanhörungen anlässlich von Gesetzge-
bungsverfahren, sind die §§ 10 bis 12 des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz 
(NBGG) zu nennen. Danach ist eine Landesbeauftragte bzw. ein Landesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderungen zu bestellen, die oder der einen Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 
einzurichten hat. Mitglieder dieses Gremiums sind Personen, die auf Vorschläge der Landesver-
bände von Vereinigungen oder Selbsthilfegruppen von Menschen mit Behinderungen, der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Niedersachsen, der kommunalen Spitzenverbän-
de, der Gewerkschaften und der Unternehmensverbände berufen werden. 

Der Landesbeirat unterstützt die oder den Beauftragten bei seinen Aufgaben. Der Landesbeirat 
wirkt u. a. darauf hin, dass die Ziele des Gesetzes verwirklicht werden.  

Das NBGG verpflichtet die Landkreise und die kreisfreien Städte, Beiräte oder vergleichbare Gre-
mien einzurichten. Auch auf der regionalen Ebene sind damit Vorkehrungen für eine Zusammenar-
beit getroffen.  

Die Landesregierung hat damit Möglichkeiten für eine weitgehende Beteiligung aller in diesem Zu-
sammenhang relevanten Gruppen geschaffen. 

Erwähnenswert ist ferner die Zusammenarbeit zwischen dem Blinden- und Sehbehindertenverband 
Niedersachsen e. V. und dem Niedersächsischen Landeswahlleiter bezüglich der Verwendung von 
Stimmzettelschablonen. Bei der Vorbereitung von Parlamentswahlen (Landtags-, Bundestags- und 
Europawahlen) erfolgt eine Abstimmung über die Gestaltung der jeweiligen Stimmzettel, damit die 
Wahlschablonen und das zugehörige Material (wie Audiokassetten und/oder CDs) durch den Ver-
band rechtzeitig vor den Wahlen hergestellt und an deren Mitglieder und weitere Interessierte ver-
teilt werden können. Dadurch können blinde und sehbehinderte Menschen bei den Wahlen in Nie-
dersachsen eine Wahlschablone nutzen und so selbständig und geheim wählen. 

 

7. Ältere Menschen mit Behinderung 

Zu 7.1: 

Behinderung und Alter korrelieren in hohem Maße. Zum 31. Dezember 2005 lebten in Niedersach-
sen insgesamt rund 8 Mio. Menschen. Rund 649 000 waren schwerbehindert (Grad der Behinde-
rung 50 und mehr), das sind 8,1 % der Bevölkerung. Bei der Altersgruppe der über 65-Jährigen 
liegt der Anteil bei über 22 %. 

Die Zuständigkeit für die gegebenenfalls besondere Bedarfs- und Interessenlage älterer Menschen, 
auch derer mit Behinderungen, liegt auf der kommunalen Ebene. Hier werden auch mit Unterstüt-
zung des Landes seit Jahren zunehmend besondere Angebote in unterschiedlichsten Handlungs-
bereichen entwickelt und vorgehalten, die der spezifischen örtlichen Situation in Bezug auf diese 
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Altersgruppe entsprechen. Ein Überblick über sämtliche derartige Angebote liegt auf Landesebene 
nicht vor. 

Die Frage der Betreuung und Förderung älter gewordener Menschen mit Behinderungen im Be-
reich der Eingliederungshilfe wird in Niedersachsen wie bundesweit seit längerem diskutiert. Zent-
rales Ziel dabei ist, dass dieser Personenkreis möglichst lange ein selbstbestimmtes und den spezi-
fischen Bedürfnissen entsprechendes Leben führen kann. Inhaltlich sind z. B. die Tagesstrukturie-
rung in der „nachberuflichen Lebensphase“, die Einbindung in örtliche Sozial- und Teilhabestruktu-
ren und teilweise auch die adäquate Sicherstellung pflegerischer Bedarfe für einen größer werden-
den Personenkreis zu gewährleisten. 

Die Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe passen aufgrund der sich verändernden Al-
tersstruktur ihre Konzepte entsprechend an. Die Landesregierung unterstützt diesen Prozess, der 
vor allem eine veränderte Sichtweise, das Aufgreifen neuer Forschungsergebnisse und übertragba-
rer Erfahrungen aus anderen Ländern voraussetzt. In Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung 
für Gesundheit Niedersachsen e. V. und der Leibnizuniversität Hannover hat sie im Oktober 2007 
die Tagung „ANDERS ALT?! Alternde Menschen mit geistiger Behinderung in Europa“ mit dem Ziel 
durchgeführt, nationale und internationale Beispiele guter Praxis zu präsentieren und auf ihre Rea-
lisierbarkeit in Niedersachsen überprüfen zu lassen. Die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Träger 
von Einrichtungen der Behindertenhilfe befinden sich nach hier vorliegenden Informationen in ei-
nem konstruktiven Dialog.  

Die Landesregierung hat in der sozialen Wohnraumförderung im Mietwohnungsbau u. a. einen 
Schwerpunkt bei der Schaffung alten- und behindertengerechter Wohnungen gesetzt. Mehrauf-
wendungen, die aufgrund der besonderen baulichen Maßnahmen für schwerbehinderte Menschen 
entstehen, werden mit einem zusätzlichen Darlehen gefördert. Zurzeit beträgt die zusätzliche För-
derung bis zu 5 000 Euro je Wohnung. 

Zu 7.2: 

Zur Gesamtzahl schwerbehinderter Menschen ab 60 Jahren wird auf die Antwort zu Frage 1.1 ver-
wiesen. 

Das Wohnverhalten von Menschen mit Behinderungen wird nicht erfasst. Auf die Antwort zu Fra-
ge 5. wird hingewiesen. 

Die Anzahl der in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe betreuten Menschen mit Behin-
derungen ab 60 Jahren ergibt sich aus der Übersicht zu den Fragen 1.4, 1.9 und 1.10.  

Zu 7.3: 

Die besonderen Maßnahmen des Landes im Bereich des Wohnens für ältere Menschen mit Behin-
derungen ergeben sich aus den Ausführungen zu Frage 5. Darüber hinausgehende Kenntnisse lie-
gen der Landesregierung nicht vor. 

Zu 7.4: 

Der Landesregierung liegen dazu keine Erkenntnisse vor. 

Zu 7.5: 

Eine Prognose für die Jahre 2012, 2014 und 2016 kann nicht gegeben werden. Es wird auf die 
11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung nach Ländern (Quelle: LSKN) zurückgegriffen. 
Danach werden für Niedersachsen folgende Zahlen genannt: 

 
Jahr Einwohner in Mio. Anteil der 65jährigen und älter in % 
2010 7,9 20,7 
2015 7,8 21,9 
2020 7,7 23,5 
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Rund 360 000 Menschen, die 65 Jahre und älter sind, werden im Jahr 2010 eine anerkannte 
Schwerbehinderung haben (GdB von 50 und mehr). Im Jahr 2015 werden es 375 800 und im Jahr 
2020  398 000 Menschen sein, die als schwerbehindert anerkannt sein werden. 

Bei der Gruppe der wesentlich behinderten Menschen geht die Landesregierung davon aus, dass 
sie inzwischen eine annähernd gleiche Lebenserwartung hat, wie die Gesamtbevölkerung. Auf-
grund der derzeit noch niedrig liegenden Zahl von Menschen mit wesentlicher Behinderung im Alter 
von über 60 Jahren lassen sich aber keine gesicherten Aussagen treffen. 

Zu 7.6: 

Auf die Ausführungen zu den Fragen 5 und 7.1 wird hingewiesen. 

 

8. Umsetzung des Rahmenvertrages nach § 93 d BSHG bzw. § 79 SGB XII 

Zu 8.1, 8.2 und 8.8:  

§ 79 Abs. 2 Satz 1 SGB XII und § 93 d BSHG beschreiben die Gegenstände, zu denen in den Lan-
desrahmenverträgen Einzelregelungen erfolgen sollen. Gemeinsamer Nenner dieser Regelungs-
gegenstände ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen und nach welchen Maßstäben Einrich-
tungen und Dienste für ihre Leistungen vergütet werden. Die Form der Unterstützung (ambulante, 
teilstationäre oder stationär) ist dem gegenüber eine Frage der Feststellung des Hilfebedarfs und 
der notwendigen Leistungen im Einzelfall (siehe dazu insbesondere § 9 Abs. 1 SGB XII). Diese 
Fragestellungen sind von dem gesetzgeberischen Auftrag in § 79 SGB XII nicht erfasst. 

Zu 8.3:  

Die Feststellung des Hilfebedarfs und der notwendigen Unterstützungsleistungen liegen in der Zu-
ständigkeit der örtlichen Träger der Sozialhilfe. Das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe er-
hebt keine Daten über deren Entscheidungen. Das Land und die am Modellversuch nach § 10 
Nds. AG SGB XII beteiligten Kommunen haben sich verständigt, im ersten Jahr des Modellversu-
ches entsprechende Daten auszutauschen. Eine Auswertung liegt noch nicht vor. 

Zu 8.4, 8.5 und 8.7: 

Die Daten zu den Leistungsberechtigten je Gruppe mit vergleichbarem Hilfebedarf gegliedert nach 
Leistungstyp ergeben sich aus der folgenden Übersicht. 
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Zu den durchschnittlichen jährlichen Vergütungen wird auf die Übersicht zu den Fragen 1.6 und 1.8 
verwiesen. 

Zur Altersstruktur der Leistungsberechtigten wird auf die Übersicht zu den Fragen 1.4, 1.9 und 1.10 
verwiesen. 

Zu 8.6: 

Die Leistungsvergütung ist nach Maßgabe der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit zu vereinbaren. Sie ist grundsätzlich nicht das richtige Instrument, um bestimmte 
Leistungsformen zu ermöglichen oder zu fördern (vgl. Antwort zu Frage 8.1). Der Leistungsberech-
tigte, der aufgrund einer wesentlichen Behinderung einen Anspruch auf Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe hat, hat damit grundsätzlich auch Anspruch darauf, dass der Sozialhilfeträger die für die 
Unterstützungsleistungen erforderlichen Vergütungen übernimmt. Einer darüber hinausgehenden 
„Subjektförderung“ bedarf es nicht. 

 

9. Perspektiven - Barrieren abbauen/UN-Konvention umsetzen/Umfassende Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ermöglichen 

Zu 9.1 bis 9.9: 

Das in New York am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
angenommene und am 30. März 2007 von der Bundesrepublik unterzeichnete Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und das dazugehörende 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen sind zu Beginn dieses Jahres in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft getreten. Niedersachsen hat dem Ratifizierungsgesetz im Bundesrat zuge-
stimmt.  

Bei dem Übereinkommen handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, der bereits beste-
hende Menschenrechte für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen konkretisiert. Es 
verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen und ga-
rantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrech-
te. Grundlegende Menschenrechte wie das Recht auf Leben oder das Recht auf Freizügigkeit fin-
den sich deshalb im Vertragstext wieder.  

Zu dem Übereinkommen liegt eine umfangreiche Denkschrift des Bundes vor, die mit den Ländern 
abgestimmt worden ist (BR-Drs. 760/08, S. 45 ff.). Die darin vorgenommene Würdigung bezeichnet 
das Vertragswerk als einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Rechte behinderter Menschen.  

Für Niedersachsen bedeutet das Abkommen einen weiteren Schritt der vielfältigen Verbesserungen 
in der Politik für Menschen mit Behinderungen, für die beispielhaft zu nennen sind: 

– die Aufnahme des Benachteiligungsverbots für Menschen mit Behinderungen in Artikel 3 Abs. 3 
der Niedersächsischen Verfassung,  

– die Schaffung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vom 25. No-
vember 2007,  

– die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen in einer Vielzahl von Lan-
desgesetzen (beispielsweise in der NBauO, im Niedersächsischen Landeswahlgesetz, in der 
Niedersächsischen Landeswahlordnung, im Niedersächsischen Straßengesetz, im Niedersäch-
sischen Nahverkehrsgesetz und im Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für 
Kinder).  

Die in Niedersachsen vorhandenen Angebote für Menschen mit Behinderungen erfüllen die Grund-
sätze und Forderungen der UN-Konvention. Vertragsverletzungen liegen nicht vor. Die Angebote 
und Unterstützungsmaßnahmen zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen lassen sich im Hin-
blick auf die UN-Konvention noch verbessern. Mit der Stimme des Landes Niedersachsen hat der 
Bundesrat am 18. September 2009 die Bundesregierung aufgefordert, einen nationalen Aktionsplan 
zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu entwickeln (BR-Drs. 663/09). Anlass für den Beschluss war der Bericht der Bun-
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desregierung über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe. Sofern und 
soweit die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan entwickelt, werden für den niedersächsi-
schen Beitrag die Verbände der Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache mit 
einzubeziehen sein.  

Ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung der Grundsätze und Forderungen der UN-Konvention ist 
die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) 
hat die Diskussion hierzu im Jahr 2007 angestoßen. Für die Diskussion sind nach dem Beschluss 
der 84. ASMK vom 15./16. November 2007 insbesondere folgende Grundsätze handlungsleitend:  

– Stärkung von Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbsthilfepotentialen.  

– Annäherung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen an die allgemeinen 
Lebensbedingungen (Wohnen in eigener Wohnung, Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, Vorrang ambulanter Leistungen vor stationären Leistungen).  

– Zielorientierte Gestaltung der Zugänge zum Teilhabesystem durch individuelle Teilhabeplanun-
gen, lokale Koordination und Planung von Teilhabestrukturen.  

– Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Alternativen für eine dauerhafte Unterstüt-
zung von nicht werkstattbedürftigen Menschen mit Behinderungen, die eine stärkere Eingliede-
rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern.  

– Leistungsgewährung, die sich am individuellen Teilhabebedarf des Menschen mit Behinderung 
orientiert und nicht mehr auf Leistungsform, Leistungsort und Leistungsanbieter abstellt.  

Hierzu hat die ASMK im Jahr 2007 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt. Das Land Nieder-
sachsen wirkt aktiv in der Arbeitsgruppe mit. Die Arbeitsgruppe hat der 85. ASMK 2008 Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe vorgelegt. Die ASMK hat die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe beauftragt, die Vorschläge mit den Verbänden der Menschen mit Behinderungen, 
den Verbänden der Leistungsanbieter, den kommunalen Spitzenverbänden und den mitbetroffenen 
Sozialleistungsträgern zu erörtern. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat der ASMK 2009 über das 
Ergebnis der Gespräche zu berichten und ein Eckpunktepapier für die Reformgesetzgebung vorzu-
legen.   

Die Verbandsanhörung hat ergeben, dass die Verbände der Menschen mit Behinderungen die o. a. 
Leitlinien und Grundsätze der ASMK 2007 teilen. Einigkeit besteht insbesondere in der Frage der 
Neugestaltung des Verfahrens zur Feststellung des Hilfebedarfs und der Festlegung der erforderli-
chen Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung. Dieses Verfahren soll stärker als in 
der Vergangenheit die individuellen Gegebenheiten des jeweils Leistungsberechtigten in den Blick 
nehmen und in eine „auf gleicher Augenhöhe“ gestaltete Zielvereinbarung zwischen dem Leis-
tungsberechtigten und dem zuständigen Sozialhilfeträger münden.  

Die Landesregierung sieht den Zugang zum Leistungssystem als entscheidende Weichenstellung, 
um dem Unterstützungsbedarf des Menschen mit Behinderungen zu entsprechen. Die Landesre-
gierung begrüßt, dass es im Jahr 2009 gelungen ist, gemeinsam mit den örtlichen Trägern der So-
zialhilfe und den Einrichtungsträgern einen „2. Leitfaden zur individuellen Zielplanung im Rahmen 
des Gesamtplans für Menschen mit Behinderung“ zu verabschieden.  

Der Bundesgesetzgeber sollte die zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe erforderlichen 
Rechtsänderungen noch in der im Jahr 2009 beginnenden Legislaturperiode des Deutschen Bun-
destages vornehmen. Ein wichtiger Baustein dieser Reform sollte die Abschaffung der Einteilung 
der Leistungsformen in ambulant, teilstationär und stationär sein. Es entspricht dem Grundsatz der 
Selbstbestimmung, dass der Mensch mit Behinderung grundsätzlich selbst darüber befindet, wie 
die ihn betreffenden Unterstützungsleistungen ausgestaltet sein sollten. Dies erfordert ein Umden-
ken sowohl bei den Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen, wie auch bei den Einrich-
tungs- und Sozialleistungsträgern. Nach Maßgabe der Gesetzesänderungen auf Bundesebene wird 
es dann erforderlich werden, das Nds. AG SGB XII der neuen Rechtslage anzupassen. Hierbei wird 
das Land Niedersachsen die Verbände der Menschen mit Behinderungen einbinden.  
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Die Landesregierung hält es nicht für notwendig, landesweit Kapazitäten zu erfassen und zu pla-
nen. Die Träger von Diensten und Einrichtungen in Niedersachsen haben in der Vergangenheit 
bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihre Angebote neuen gesetzgeberischen Anforderungen und 
sich verändernden Unterstützungsbedarfen anzupassen. Dies schließt nicht aus, dass die Landes-
regierung einzelne Einrichtungsträger bei der Umstellung, gegebenenfalls auch finanziell, unter-
stützt.  

Hinsichtlich der Einbindung der örtlichen Träger der Sozialhilfe hat die Landesregierung auf der 
Grundlage des § 10 Nds. AG SGB XII einen Modellversuch in die Wege geleitet.  

Mit diesem Modellversuch soll erprobt werden, welche Wirkungen es hat, wenn die Zuständigkeit 
für die Absprachen über Angebote und auch deren Entgelte vor Ort liegt. Dabei wird beurteilt wer-
den, wie sich die erweiterte Heranziehung auf  

– die Lebenssituation der betroffenen Leistungsberechtigten, 

– die Entwicklung und Qualität der erbrachten Leistung, 

– die Verwirklichung des Vorrangs ambulanter Leistungen, 

– die Struktur des Angebots an Einrichtungen und Diensten sowie deren Vergütungen und 

– die Aufwendungen der betroffenen Träger der Sozialhilfe 

auswirkt. 

Der Modellversuch umfasst sechs örtliche Träger der Sozialhilfe und hat mit dem Jahre 2008 be-
gonnen. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.  
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(Ausgegeben am 26.11.2009 
 Unkorrigierter Vorabdruck ausgegeben am 18.11.2009) 
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